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Funktion und Gegenwehr 

Wenn die, die es nötig haben, den 25sten Jahrestag der (dritten) Proklamation 
von bürgerlichen Freiheitsrechten in Deutschland feiern, wird in ihren Reden 
eines dieser Rechte, der »freie und gleiche Zugang zum öffentlichen Dienst« 
(Art. 33 GG)l unter dieser Bezeichnung nicht mehr erscheinen. Stattdessen 
wird viel von der »Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes« zu hören sein, 
und kein Politiker wird es versäumen, die Verdienste seiner Partei oder Regie­
rung bei der Erhaltung dieser Funktionsfähigkeit durch »Fernhalten von Radi­
kalen « herauszustellen. Die Liste der Taten wird über die »Grundsätzliche 
Entscheidung des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg vom 
2 3. I 1. 197 I «2, die »Grundsätze zur Frage der verfassungsfeindlichen Kräfte im 
öffentlichen Dienst« (sogenannte »Januarbeschlüsse« der Ministerpräsidenten­
konferenz vom 2 8. Januar 19723), die »Gemeinsame Erklärung des Bundes­
kanzlers und der Ministerpräsidenten der Länder vom 28. Januar 1972 «3, den 
»Beschluß der Konferenz der Kultusminister der Länder vom 19. Januar 

1973«\ die »Gemeinsame Erklärung des Bundeskanzlers und der Ministerpräsi­
denten der Länder vom 20. September 1973 «5, die zu all diesen Beschlüssen 
erlassenen »Ausführungsbestimmungen «6, den Entwurf eines Beamtenrechtsän­

derungsgesetzes der Bundesregierung vom 6. März 1974 (»Radikalen­

Gesetz«7) bis hin zu unzähligen Verwaltungs- und Gerichtsverfahrens gegen 

>, Verfassungsfeinde« reichen. Dazu werden Forderungen nach weiteren, noch 
umfassenderen Maßnahmen kommen, gab es doch nach Feststellung der 

Verfassungsschutzämter bereits am 31 . 12.1972 13°7 >, linksextreme« Angehö-

I U. K. Preuß, Nachträge zur Theone des Rechtsstaates, In: KJ 11 '97 I, S. 20 weISt mit Recht darauf 
h,n, daß »hlStonsch das staatsbürgerliche Recht d,·s Art. 33 Abs. I GG am Anfangder rechtss taat­
lichen EntWIcklung Deutschlands gestanden h~t«. Es 1St mehr als sympthomatlSch, daß sein Abbau 
das Ende dieser EntWICklung einleitet. 

2 Veröffentl. In : Fnster/Joclumsen, Wie links dürfen Lehrer seIn?, Hamburg (rororo) '972, S. )2. 

3 VeröffentI. In: Wortlaut und Kntik der verfassungswldngen Januarbeschlüsse, Köln (Pahl-Rugen ­
stein) 1972, S. 6. 

4 Veröffentl. In: Knlrsc h/ Nagel / Voegeli, »Radikale« Im öffentlichen Dienst, Frankfurt (Fi scher) 
1973, 5.16. 

s Veröffen tl. In: ErZiehung und Wissenschaft, 12/1973, S. 10. 
6 Vgl. als BeISpiel: . Beschluß des LandesnllnIstenums (Niedersachsens) über die politISche Betäti­

gung von An ge hön gen des öffe ntlichen Dienstes gegen die freiheitlich demokratISche Grundord ­
nung« vom 16. Juli 1972, verÖffentl. Im NiedersächSIschen MinIstenalbJatt 1972, S. 977 und bel 
Knirsch u. a., a. a . O. (vgl. Anm. 4), S. 13 ff. Inhaltlich übereInslImmende RlChtlimen dürften In 
alJen anderen Bundesl ändern erlassen sem, vgl. ebd. S. 15. 

7 VeröffentJ. In der Frankfurter Rundschau vom 7. März 1974 (Nr. 56), S. 4. 
8 Eine umfangreiche, wen n auch kaum vollständige SammJung der Verfahren findet SIch In Beth­

gei Roßmann (Hrsg.), Der Kampf gegen das Berufsverbot, DokumentatIOn der Fälle und Jes 
Widerstandes, Köln (Pa hI / Ru ge nsteln ) 1973 , S. 209-3 I 9. Dort SInd 146 »Fälle« aufgeführt, davon 
62 aus dem Schul-, 66 aus dem Hochschulbereich; 18 mal waren SOZIalpädagogen, Junsten oder 
Theologen betroffen. 
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112 rige des öffentlichen Dienstes9 , und etliche dürften seitdem noch hinzugekommen 
sem. 

l. Zur Einschätzung der Berufsverbote in der Linken 

Für die potentiell Betroffenen, und das ist die ganze linke Opposition in der 
Bundesrepublik und West-Berlin, stellt sich die Frage nach Gegenmaßnahmen. 
Solche werden auch von allen Seiten angeregt lO. Ihre Diskussion und Durchfüh­
rung scheitert jedoch sowohl lokal wie bundesweit oft daran, daß es an einer 
jedenfalls in den Grundzügen gemeinsamen Einschätzung der Bedeutung der 
Berufsverboteli, ihrer Funktion im Rahmen der augenblicklichen politischen 
Gesamtentwicklung in der BRD fehlt. So ist völlig ungeklärt, ob die Haupt­
akteure der »Verfolgung Radikaler« der Staatsapparat als ganzes oder ein­
zelner Teile sind, ob der Schwerpunkt eher bei den Verwaltungsbürokratien 
oder bei den Parteien liegt und welche Rolle die Gewerkschaften und die 
anderen Berufsverbände (insbesondere der Deutsche Beamtenbund) spielen. 
Ebensowenig gibt es eine gemeinsame Einschätzung darüber, wer wohl die 
Hauptbetroffenen, wer die Hauptleidtragenden sind. Hier neigen die meisten 
Autoren dazu, die Organisation, der sie selbst angehören oder mit der sie 
sympathisieren, als Hauptbetroffenen, und eine »demokratische Bewegung« 
oder gar schlicht die »Massen« als Hauptleittragende vorzustellen. Beispielhaft 
dafür ist die Analyse von Gerhard Stuby.12 Seiner Meinung nach beginnt die 
Geschichte der Berufsverbote konkret schon 1956 mit dem KPD-Verbot, das 
»eine weitgehende Lähmung der demokratischen Bewegung bewirkte« (5. 52). 
»Die Ausschaltung der KPD (führte) dazu, daß selbst noch vereinzelt marxisti­
sche Positionen sich expressis verbis antikommunistisch, d. h. ablehnend gegen­
über den grundsätzlichen Entwicklungen in den sozialistischen Ländern ver-

9 So Jedenfalls der LeIter des Referates . Posl!lve r Verfassungsschutz« Im hesslschen Innenmmlste­
rlum Dr. Schwager! am 10. Nov. 1973 auf der HauptausschußsItzung der GEW. 

10 Neben den oben angeführten Publikationen, die zum Teil noch weItere VerweIse enthalten und 
emer Schrift des " Pressedienstes Demokratische AktIon« (De r MinIsterpräsIdentenbeschluß In 
Theorie und Praxis, München, o. J.) enthalten vor allem die Organe der verschiedenen politIschen 
OrganIsationen eme Fülle von Vorschlägen zum Kampf gegen das Berufsverbot. DabeI kristalli­
siert sIch schwerpunktmäßig die "KomIteepolitik. als von der Lmken favorISIerte Maßnahme 
heraus. Allem m nerlin eXIstIeren zur Zelt dreI derartIge Komltees mit klangvollen Namen ("Ko­
mltee gegen politische DiSZlplinlerung und Entrechtung Im Offentlichen Dienst Wes t-Berlin«, 
"KomItee für politisch Verfolgte«, "Komitee ,Solidantät mit den p olitisch disziplinierten 
Studenten und Dozenten",) und zum TeilmIt Plattformen und Statuten. Ihre Aufgabe sehen diese 
KomItees hauptsächlich dann, "vorhandene InitiatIven gegen politIsche DiszlpliOlerung zu unter­
stützen, die Offentlichkelt durch Flugblätter, ZeItungen, DemonstratIOnen und Veranstaltungen 
zu mformleren und zu mobiliSIeren und den Druck der Offentlichkelt gegen die Einschränkung 
demokratischer Rechte zu stärken und den Kampf für freie politische BetätIgung Im öffentlichen 
Dienst voranzutreiben«. ("Für freIe politIsche und gewerkschaftliche Betätigung Im öffentlichen 
Dienst« Berlin März [974, S. 5.) 

11 Der Begriff wI rd h,er verwendet, weil er sich emgebürgert hat, aber mIt SkepSIS: emmal beweIst er 
eme gewIsse Ignoranz gegenüber dem SchIcksal der als politisch engagIert bekannten akade mIschen 
WIe nIcht akade mIschen ArbeItskräfte mder Pnvatwlrtschaft, deren politi sch motIvIerte Nichtem­
stellu ng auf Grund de .. Im Arbertsrecht fehlenden Uberprülbarkelt von Ablehnungen und der 
dadu rch nIcht vorhandenen Begründungspflicht IlIcht bekannt Wild, zum anderen deutet er eine 
Jummehe und pol itISche Problematik Im BereIch der BerufsfreiheIt (Art. 12 GG) an, die In Wahr­
helt nur be l der NichteinsteIlung von Referendaren und - ansatzweIse - vOn Lehrern In der ange­
deuteten Form eXIstiert. Zum dritten umfaßt der Begriff wörtlich nur emen Teil der RepressIOns­
maßnahmen, dem sIch öffentlich Bedienstete und Bewerber für den öffentlichen Dienst gegen­
wärtIg ausgesetzt se hen. 

12 .Funktlon und Folgen der antldemokrallschen Berufsverbo te In der BRD«, 10 : Bethge/ Roßbach, 
a. a. O. (vgl. Anm. 8), S. 43 H. Die Im folgenden Text 10 Klammern beIgefügten Seitenzahlen 
bezIehen SIch auf diesen Text. 
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hielten« (5. 49). Deshalb befand sich die demokratische Bewegung auch noch 
1968 in einem Zustand der "Schwäche« (5. 48). Die Studentenrevolte r 967-68, 
das Vietnam- und Springer-Tribunal mit je über 15000 Mitwirkenden und 
einer breiten öffentlichen Resonanz, die Osterunruhen mit über 30000 Betei­
ligten, überhaupt die gesamte »systemoppositionelle« (5. 49) Bewegung seit 
1966 sind für Stuby im Rahmen einer Analyse des Berufsverbots irrelevant. 
Entscheidend ist, daß mit der auf Grund erwarteter »außenpolitischer Vorteile« 
(5. 48) durch die Monopole erfolgten Wiederzulassung der DKP ein »qualita­
tiver Unterschied« (5. 49) eintritt. Die DKP wurde, »wenn auch zögernd «, zu 
der »eigentlich treibenden Kraft in der demokratischen Bewegung (d. h. die 
Eindämmung der ökonomischen, sozialen und politischen Machtpositionen der 
Monopole, vornehmlich also der großen Konzerne)« (5. 49). Die Situation 
wurde für die Großkonzerne »beunruhigend« (5. 49): Einmal hatten inzwi­
schen die »inneren ökonomischen und sozialen Schwierigkeiten der Bundesre­
publik ebenso wie anderer kapitalistischer Länder« zugenommen (5. 46), was 
sich in der »permanenten Inflation « und der »internationalen Währungskrise«, 
in »s trukturellen Ungleichgewichten « und »chronischem Finanzmangel « zeigte 
und auch durch die »staatsmonopolistische Regulierung« nicht verhindert wer­
den konnte (5. 48). Zum anderen wurde es für »die politischen Repräsentanten 
des Großkapitals immer komplizierter, die Herrschaft auszuüben« (ebd.). Dies 
machte sich besonders beim Abfall der Intelligenz bemerkbar, die auf Grund 
des Wirkens der DKP ihrer Funktion, »e inem möglichst großen Teil der ausge­
beuteten Klasse die Einsicht in ihre objektive gesellschaftliche Stellung zu 
verstellen« (5. 49), nicht mehr nachkam. Deshalb versuchten die Monopole, da 
ein »offenes Verbot der DKP nicht möglich war« (5. 52), einen »Ausweg durch 
Rückgriff auf den Sonderstatus des Beamten « zu finden (5. 53). Die Berufsver­
bote haben somit die Funktion »unter Umgehung eines innen- und außenpoli­
tisch unmöglichen DKP-Verbotes, die wiedererstarkende demokratische Bewe­
gung in ihrem Nerv zu treffen« (5. 55). Dies tun sie dadurch, daß sie: 
- prominente DKP-Mitglieder disziplinieren 
- dadurch »genügend Exempel statuieren, um die nicht zu übersehende Anzie-
hungskraft der DKP auf bestimmte Schichten der jungen Intelligenz zumindest 
nicht bis zum Parteieintritt gedeihen zu lassen« (5. 57) 
- zusätzlich solche »fortschrittlichen Kräfte zu treffen, die potentiell ein 
Bündnis gegen die Großkonzerne und ihre politischen Repräsentanten einge­
hen könnten« (ebd.). 
Auf einen ähnlich kurzen und widerspruchslosen Nenner wie Stuby bringen 
auch andere die Problematik der Berufsverbote. So heißt es etwa in einer von 
der dem »Neuen Roten Forum« nahestehenden »Initiative für ein Komitee 
gegen politische Disziplinierung und Entrechtung im öffentlichen Dienst West­
Berlin« herausgegebenen Broschüre13 : der Staat will »die aktiven Kollegen und 
damit die ganze demokratische Bewegung treffen« (5. r), und auch der KSV 
meint, die Berufsverbote richten sich gegen die, die sich »politisch an der Seite 
der Arbeiterklasse betätigen« und soll so »die Massen treffen .« 14 

Es ist offensichtlich, daß Maßnahmen, die davon ausgehen, daß durch die 
Berufsverbote eine einheitliche »demokratische Bewegung« gefährdet wird und 
»reagiert«; daß die »Massen« getroffen sind und "sich wehren«, zum gegenwär­
tigen Zeitpunkt unrealistisch sind. Die oppositionellen Aktivitäten in der 

13 »Für freIe politIsche Betäugung Im öffentlichen Dienst«, Nr. 2, Berlin D ezember 1973, S. J. 

14 Dokumentatio n »Für freIe politIsche BetätIgung!«, herg. vom KSY·Reglonalkomltee Westberlin, 

S·3 und 4· 

IIJ 
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114 Bundesrepublik werden von einer großen Zahl konkurrierender "Avantgarde­
organisationen«, autonomer Gruppen, der DKP, Teilen der Jusos, Zirkeln 
innerhalb der Gewerkschaften, Kirchen, Berufsverbänden und Kulturorganisa­
tionen getragen, deren Einheit ausschließlich Produkt einer bewußt unspezifi­
schen Propaganda der Reaktion zur Vorbereitung und Unterstützung diverser 
Maßnahmen des Klassenkampfes von oben ist. 
In dieser heterogenen Opposition gibt es auch kein "demokratisches« Bewußt­
sein im bürgerlichen Sinne; die Ziele der avisierten Umgestaltung der Gesell­
schaft reichen von der " Assoziation befreiter autonomer Individuen« über die 
»Erziehungsdiktatur der KPD «, die "antimonopolistische Demokratie« als 
Vorstufe der " Volksdemokratie« bei der DKP bis zum "demokratischen Sozia­
lismus« und erwachsen aus den verschiedensten Ansätzen der Kapitalismuskri­
tik. 
Daß bei Gegenmaßnahmen gegen Berufsverbote trotzdem nicht auf ein einheit­
liches Vorgehen verzichtet werden muß, liegt an diesen selbst. Sie sind objektiv 
die derzeit einzige staatliche Maßnahme, die die linke Opposition insgesamt, 
mehr oder weniger ohne Unterschied trifft. Genau dieser, einzig brauchbare 
Ansatzpunkt für ein einheitliches Vorgehen wird in den oben angeführten 
Analysen unterschlagen. So konstruiert Stuby jenseits seiner demokratischen 
Bewegung "anarchistische, linkssektiererische und linksopportunistische Akti­
vitäten «, die, weit davon entfernt dem Großkapital gefährlich zu werden, viel­
mehr "der Reaktion in die Hände spielen« (S. 60). In seiner Liste der vom 
Berufsverbot Betroffenen tauchen diese Gruppen folgerichtig auch nicht mehr 
auf. Der KSV bestreitet umgekehrt an Hand von Berliner Fällen von unbehel­
ligt in den Staatsdienst aufgenommenen, öffentlich bekannten SEW-Mitglie­
dern die Betroffenheit der DKP/ SEW von den staatlichen Maßnahmen. 
Das vorliegende Material verweist beide Einschätzungen in den Bereich der 
Zweckpropaganda. In den Bundesländern ohne "linke Zentren« sind in fast 
90% der "Fälle « DKP-Mitglieder oder -Sympathisanten betroffen. Umgekehrt 
geraten in den Zentren der Studentenrevolte und heutigen Hochschulkämpfe 
(Berlin, Frankfurt, Hamburg, Heidelberg) mehrheitlich »U norganisierte« oder 
»Avantgarde-Organisa tionen « zurechenbare Bewerber um den öffentlichen 
Dienst in die Mühlen des Berufsverbots. In Berlin ist bisher überhaupt noch 
keine Bewerbung eines SEW-Mitglieds endgültig abgelehnt worden, alle bereits 
aufgenommenen SEW-Mitglieder durften im öffentlichen Dienst verbleiben. 
Mit der Feststellung einer im Gesamtbild einheitlichen Betroffenheit der linken 
Opposition ist aber noch nichts gewonnen. Es gilt die Widersprüche herauszu­
arbeiten, die die im Ergebnis so einheitlich erscheinende Maßnahme notwendig 
und möglich machen. Und es ist zu fragen, wie an diesen Widersprüchen 
Gegenmaßnahmen anzusetzen haben, damit sie erfolgreich und gleichzeitig 
wirklich vereinheitlichend sind. 

11. Zur Funkuonsform staatlicher Agenturen 

Es ist in den letzten Jahren auf den verschiedensten Feldern staatlicher Tätig­
keit versucht worden, die relevanten Inhalte und die Entwicklungstendenzen 
staatlicher Maßnahmen zu analysieren und aus dem »entfalteten Kapitalver­
hältnis« abzuleiten. 15 Da dies jeweils zu beträchtlichen Schwierigkeiten und oft 

15 Vgl. etwa auf dem Gebiet der Bildung und Ausbildung: J. Hirsch / S. Le ibfned. Trend s der Verwal-
tungsausbildung, In: KJ 4/ J970, S. 4J 5 ff.; E. Altva ter / F HUlsken (Hrsg.), MatcTl a lien zur politl-
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zu nicht übersehbaren Widersprüchen führte, hat sich inzwischen um das 
Problem der »Ableitung« staatlicher Politik aus dem Kapitalverhältnis eine 
eigene Diskussion entwickelt.16 Beide Diskussionen gehen implizit davon aus, 
daß die Logik der Entwicklung des Kapitals im allgemeinen begrifflich so weit 
gefaßt und entfaltet werden kann, daß sich aus ihr zugleich eine Logik der 
Entwicklung des bürgerlichen Staates und der Realität seiner Politik ergibt. Erst 
in neuester Zeit beginnt sich die Einsicht durchzusetzen, daß die Reichweite 
solcher Ansätze äußerst begrenzt istY Was aus dem allgemeinen Kapitalver­
hältnis abgeleitet werden kann, ist die Notwendigkeit einer außerökonomi­
schen Gewalt und sind Bedingungen für die Formen, welche die Organisation 
dieser Gewalt annehmen muß, damit sie überhaupt einen Beitrag zur Repro­
duktion des Kapitalverhältnisses leisten kann. Mit einer solchen »Ableitung« ist 
aber erst die abstrakte Möglichkeit der Wahrnehmung gesellschaftlicher Funk­
tionen durch »den Staat«, nicht aber die Notwendigkeit ihrer Herausbildung 
und erst recht nicht ihre historisch konkrete Ausformung begründet. Diese ist 
weder aus dem »Kapital im allgemeinen « noch unmittelbar aus bestimmten 
historischen Situationen der Kapitalverwertung zu erklären, sondern folgt 
immer nur aus den konkreten Kämpfen, die in einer Gesellschaft geführt 
werden. Daß als Ergebnis dieser Kämpfe sich jeweils eine genaue Entsprechung 
vOn Kapitalverwertungssituation und staatlichem Handeln ergibt, daß der 
Staat gar generell als Sachwalter eines konkreten kapitalistischen Gesamtinter­
esses eingestuft werden könne, das sind Unterstellungen, mit denen sich die 
Linke die wirkliche Analyse der staatlichen Politik bisher vielfach zu einfach 
gemacht hat. 
Besonders auf dem Sektor repressiver Maßnahmen und hier besonders wieder 
bei der Analyse der Berufsverbote wird oft nicht der Versuch gemacht, die 
konkrete staatliche Aktion als nur vermittelt zu erklärendes Resultat gelun­
gener oder eben auch mißlungener kapitalistischer Reproduktion zu begreifen, 
sondern sie wird schlicht als >,Unterdrückungsmaßnahme der herrschenden 
Klasse« klassifiziert, gegen die nur der »Klassenkampf von unten«, also der 

sehen Okonomle des Ausbildungssektors, Erlangen (Politladen), 1971; auf dem GebIet der 
Forschung und Wissenschaft: K. -H. Roth 1 E. Kanzow, Unwlssen als Ohnmacht, Zum Wechselver­
hältnIS von KapItal und Wissenschaft, Westberlin (VoltaIre) 1970; J. Hirsch, Wissenschaftlich­
technIscher Fortschntt und politIsches System, Frankfurt 1970; 1970, auf dem GebIet der Wirt­
schaftslenkung: J. Hirsch, Funknonsveränderungen der Staatsverwaltungen In spätkapIlalistJ­
schen Industrregesellschaften, In: Blätter für deutsche und internatIonale Politik, Jg. 14 / 1969, S. 
105 H; B. Hernnch, InterventIon und IntegratIon, Zum VerhältnIS von Staat und Okonomle Im 
Spätkapitalismus, In: Kursbuch JI (Staatsgewalt und ReformISmus), Berlin 1973 , S. IJ9 H. 

16 überleItend: E. Altvater, Zu elOlgen Problemen des Staatsln terventlOnrsmus, . rn : Probleme des 
Klassenkampfes (Prokla) Nr. J (Mal 1972), S. I-54; den eIgentlichen Auftakt bildend: W. Müller 
1 ehr. Neusüss, Die SozIalstaatsillusIon und der Widerspruch ZWIschen LohnarbClt und Kapital, 
10: SOZIalistIsche Politik (So Po) Nr. 617 Uunr 1970), S. 4-67, Nachdruck In: Prokla Sonderheft I 

(197 I), S. 6 H.; darau f bezogen: ProJek t Klassenanalyse, Zu r Tak tik der pro letanschen Parte, (ins­
bes. lVII, Zum VerhältniS von Okonomle .und Politik 10 der bürge rlichen Gesellschaft), Westberlin 
t972; dieselben, Zur KrItik der »SozIalstaatsillusIon«, Bemerkungen zum Artikel von 
Müller/ Neusüss, In: SoPo Nr. IJ/14' 1971, S. 195 H.; belde kritiSIerend: Flatow/Hulsken, Zum 
Problem der AblCltung des bürgerlichen Staates, die Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft und 
die allgemeinen Rahmenbedingungen der ProduktIon, In : Prokla Nr. 7 (Mal 1973), S. 8 J-15 J; zum 
letzteren ausführlich: D. Läpple, Staat und allgemelOe Produkuonsbedingungen, Westberlin 
(VSA) 197 J, zusammenfasse nd: B. Blanke, GeneSIS, Funkuon und Struktur des bürgerlichen Staa­
tes, Thesen zum VerhältnIS von Okonomle und Politik Im Kapitalismus, 10: Wörterbuch der polin­
sehen Okonomie, herg. v. Gert v. Eynern, Köln (Westdeutscher Verlag) 1973. 

17 EinSIchten setzen Sich In der Lrnken meist In Form ZIrkulierender Papiere durch. Ich beZIehe m,ch 
Im folgenden auf so lche und zwar von Blanke/Jürgen/ Kastendick (Das Verhältnrs von Politik und 
Okonooue als Ansatzpunkt erner Analyse des bürgerlichen Staates) und HClde Gerstenberger 
(StaatsfunktIonen und Klassenkampf - zugleIch eine Bemerkung zu eInIgen Aspekten von E. Alt­
vaters Aufsatz über Staatsrnterventlonrsmus). 

[[5 
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1I6 "proletarische Kampf unter Führung der Partei im Bündnis mit dem demokrati­
schen Kampf des Volkes« hilft. 
Aus dieser Kritik soll hier die Konsequenz gezogen werden, bei der Analyse der 
Berufsverbote intensiver, als dies bisher geschehen ist, die Form der handelnden 
staatlichen Agenturen herauszuarbeiten, und die Inhalte der von diesen Agen­
turen ergriffenen Maßnahmen nicht direkt auf einen "aus den Problemen der 
Kapitalverwertung« abgeleiteten »Stand der Klassenkämpfe« sondern zuerst 
einmal auf die herausgearbeiteten Formen im staatlichen Bereich selbst zu 
beziehen. Diesen Formen scheint mir nämlich eine wichtige und zwar doppelte 
Bedeutung zuzukommen: einmal konstitutieren sie den Rahmen und die 
Bahnen, in denen sich vorhandene gesellschaftliche Interessen durchsetzen und 
im Prozeß dieser Durchsetzung überhaupt erst ihre analysierbare Gestalt 
gewinnen. Zum zweiten aber, und das ist für die Untersuchung repressiver 
Maßnahmen der Ausgangspunkt, sind viele staatliche Aktionen überhaupt nur 
den vorhandenen Institutions- und Rechtsformen geschuldet, sie dienen ihrer 
Aufrechterhaltung, Weiterentwicklung und Neubildung und haben damit nur 
noch einen zufälligen Zusammenhang mit den aktuellen Voraussetzungen der 
ka pi talistischen Reproduk tion. 
Die hier vertretene These lautet, daß dieser zweite Aspekt auch geeignet ist, die 
aktuellen Berufsverbote zu erklären. Auf den ersten Blick zielen die Berufsver­
bote als Eingriff der Innenbürokratie in die Personalrekrutierung aller Ressorts 
auf gleichmäßigen »Schutz« vor Personal mit bestimmten Eigenschaften und 
scheinen damit gegenüber den staatlichen Institutionsformen indifferent zu 
sein. Genauer besehen treffen sie jedoch schwerpunktmäßig nur die Rekrutie­
rungsfelder bestimmter Ressorts, nämlich der Bildungs-, Sozial- und Gesund­
heitsverwaltung und - soweit sie die Probleme dieser Verwaltungen mitbear­
beitet - der Justiz. Als Oberbegriff für diese Ressorts ist der Begriff "Reformbü­
rokratie« vorgeschlagen worden 18, er soll hier vorerst, ohne daß auf seinen 
genauen Inhalt und seine Problematik schon jetzt eingegangen wird, verwendet 
werden. 
Um den Grund für die Existenz und gleichzeitig die Problematik von Reform­
bürokratien zu erkennen, muß man sich den Sinn staatlicher Organisations­
formen überhaupt bewußt machen. Die Problematik der Staatstätigkeit liegt 
darin, daß sie in sich widersprüchliche Funktionen erfüllen muß: die vielfäl­
tigen Möglichkeiten, dem Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate durch 
staatliche Maßnahmen entgegenzuwirken und die sozialen Folgekrisen kapita­
listischer Reproduktion einzudämmen, verlangen allesamt nach finanziellen 
Ressourcen, deren Mobilisierung ihrerseits den tendenziellen Fall der Profitrate 
beschleunigt und neue soziale Krisen beschwört. Als einzige Lösungsmöglich­
keit dieser Widersprüchlichkeit hat sich schon früh (in Deutschland mit der 
Regierungsreform 1808 19) seine »Kleinarbeitung« durch territorial-allzuständi­
ge, funktional relativ von einander unabhängige Fachressorts ergeben. Sie 
garantierten eine genügend homogene und von den widerstreitenden Gruppen­
interessen auf den einzelnen Tätigkeitsfeldern ausreichend abgeriegelte Ver­
waltungstätigkeit, ohne den Kontakt zu der jeweiligen »Klientel « zu verlieren, 
waren aber auf der anderen Seite qua »Inkompetenz« von den disfunktionalen 
Folgen ihrer Entscheidungen abgeriegelt. Diese Abriegelung war zwar immer 

18 Von der Roten Hilfe Westberlin m ihrem Aufsatz : Staatsgewal t. Re fo rm Ismu s und die Po litik der 
LInken. In: Kursbuch 3', Berlin [973. s. '9 fr. 

19 Zu den Ein zelheIten vgJ. E. R. Huber. Deutsche Verfassungsgesc hlchle sett 1789. Band I. Stutt­
gart/ Be rJin / Kö ln/ Mamz '9 70. S. [45 H. 
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prekär2o, aber solange nicht direkt disfunktional, wie die »Einheit« der 
Verwaltung über die Rekrutierung des Personals und seine relative Distanz zur 
Organisierung der an die Verwaltung herangetragenen Interessen gesichert 
war. Mit der Involvierung der Bürokratie in die Lösung sozialer Krisen, deren 
tendenzielle Unlösbarkeit im Rahmen des Kapitalismus im Zuge der 
Maßnahmen der Verwaltung in eine reale Unlösbarkeit umschlägt und damit 
auch den Betroffenen bewußt wird, ist diese Sicherheit verloren gegangen. Die 
mit der Lösung solcher Krisen befaßten Ressorts (und das sind eben die 
»Reformbürokratien«) sind, um überhaupt ansatzweise wirksam zu sein (und 
das ist eine conditio si ne qua non zumindest für ihr eigenes überleben und das 
der jeweils an der Macht befindlichen Parteibürokratie samt ihrer Klientel), 
angewiesen auf Information aus den Krisenbereichen, auf intensive Kenntnis 
von deren Problemen und auf breite Unterstützung gegen ideologischen Wider­
stand traditioneller Agenturen und reaktionärer gesellschaftlicher Gruppen. 
All dies ist nur durch Kooperation mit in den Krisenbereichen arbeitenden 
Gruppen und deren Sympathisanten zu leisten. Argumentationsplattformen 
für die Aufstockung der Bildungs-, Sozial-, Gesundheits- und Wohnungsbau­
etats können nun einmal nur die Stationen des wirklichen Elends in dieser 
Gesellschaft sein und nur die Betroffenen können dieses Elend auch reaktionären 
Agenturen »einleuchtend« darstellen. 
Diese für die Reformbürokratien bestehende Notwendigkeit der Kooperation 
mit ihrer Klientel ist, langfristig und global gesehen, eine Bestandsgefährdung 
für die staatliche Verwaltung. 
Die Krise findet ihren Ausdruck auf zwei Ebenen. Einmal entkleiden die 
Reformbürokratien durch ihre Politik den parlamentarisch-parteibürokrati­
sehen Sektor des Apparats mehr und mehr seiner bedürfniskanalisierenden und 
herrschaftslegitimierenden Funktion und nehmen ihm damit auch im öffentli­
chen Bewußtsein seine Existenzberechtigung. Der latente Widerspruch zwischen 
beiden Sektoren schlägt um in den permanenten Konflikt. 
Zum zweiten verstärkt die Politik der Reformbürokratien die Zentrierung aller 
unbefriedigten Bedürfnisse als »Ansprüche« an die öffentliche Finanzwirtschaft 
und verschärft damit deren Probleme. Der Staatshaushalt, schon durch die 
Notwendigkeit, als Mittel der Konjunkturpolitik einerseits, der langfristigen 
Wachstumspolitik andererseits dienen zu müssen, ständiger Gegenstand büro­
kratischer Kontroversen, entwickelt sich zum zentralen Konfliktfeld staatlicher 
Politik. 
Verstärkt wird diese Entwicklung durch die mit ihr einhergehenden neuen 
qualitativen und quantitativen Anforderungen an die Arbeitskraft im öffentli­
chen Dienst. Korrelierte bisher die schichtenspezifische Sozialisation und Aus­
bildung leidlich mit den ideologischen und technischen Anforderungen an die 
Arbeitskräfte auf den verschiedenen Verwaltungsebenen, und konnte zusätzlich 
die mehrheitliche Verwendung von Juristen im höheren Dienst eine gewisse 
Einheitlichkeit der Problemlösungen und die Ausblendung »gefährlicher« 
Wahrnehmungen aus der gesellschaftlichen Realität sicherstellen, versagt das 
Personal heute vor allem in der überproportional angewachsenen Reformbüro­
kratie bei der Aufrechterhaltung der prekären bürokratischen Organisations-

20 Und deshalb Gegenstand ständiger »Reformen .. , vgl. dazu die paradigmallsche Studie von S. Leib­
fned, US Central Government Reform of Adm'OIstrallve Structure Dunng the Ash Penod 
(1968-1971) 10: Kapltalista te 21I973, S. 17 ff. 
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1I8 formen mehr und mehr und produziert mit jeder gelungenen Lösung im eigenen 
Bereich Disfunktionalitäten in anderen Bereichen. 
Dieser Zustand signalisiert die Notwendigkeit massiver Eingriffe in den tradi­
tionellen Rekrutierungsprozeß staatlicher Apparate. Solchen staatlichen Aktio­
nen steht nun aber - entgegen der impliziten Annahme fast aller Theoretiker des 
»monopolkapitalistischen« Staates - keineswegs ein beliebiges Arsenal von Mit­
teln zur Verfügung. Die Widersprüche des staatlichen Gewaltmonopols21 haben 
zur Ausbildung eines dichten Geflechts von normativen und institutionellen 
Bindungen geführt. Diese Schranken liegen durchaus "quer« zu den jeweiligen 
Notwendigkeiten des Klassenkampfes von oben; jede seiner Ausdrucksformen 
ist ein potentieller Angriff auf dieses auch zum Schutze des Kapitals bestehende 
System und angewiesen auf Breschen, die schon in der letzten Epoche 
geschlagen wurden und sich dort als »ungefährlich« erwiesen haben. Solche 
Breschen existieren auch auf dem Feld der Rekrutierung staatlichen Personals 
und sind im folgenden genauer zu untersuchen. 

IlI. Zur Traditlon der Berufsverbote 

Die Versuche der Bürokratie, sich gegen potentiell illoyales und damit »unge­
eignetes« Personal zu schützen, sind so alt wie die Verwaltung selbst. Insoweit 
gehört es zum berechtigten Ritual jeder Auseinandersetzung mit den Berufsver­
boten, die Reihe seiner »Vorgänger« zu zitieren. In illustrer Eintracht findet 
man dann 22 : die »Demagogen-Verfolgung« durch die Karlsbader Beschlüsse 
von 18 19, die »Demokraten-Verfolgung« nach 1 848 (Höhepunkt: Kö[ner 
Kommunistenprozeß), die »Sozialisten-Verfolgung« nach 1 878, die» Wieder­
herstellung des Berufsbeamtentums« nach 1933, den Adenauer-Erlaß von 1950 

und die sich daran anschließende »Kommunisten-Verfolgung« mit dem Höhe­
punkt des KPD-Verbots. Es ist erstaunlich, daß bisher niemand, der sich mit 
diesen historischen Stationen im Zusammenhang mit den Berufsverboten befaßt 
hat, es für nötig hielt, das Gemeinsame, aber auch die Unterschiede der 
einzelnen Vorgänge herauszuarbeiten. Es wäre dann aufgefallen, daß sich 
weder die »Demagogen-« noch die »Demokraten-Verfolgung« gegen Staatsbe­
dienstete richtete, sondern beide der direkten Unterdrückung vermeindlicher 
(1819) bzw. wirklicher (nach 1848) oppositioneller Organisa tionen dien ten. 
Gleiches gilt für die Sozialisten-Gesetze von 1878, während die gleichzeitig 
anlaufenden »Säuberungen« Puttkammers die ersten wirklichen »Berufsverbo­
te« im öffentlichen Dienst darstellen, aber von keinem der oben zitierten 
Autoren erwähnt werden, vielleicht weil sie sich als gegen die liberale Fraktion 
der Bourgeoisie gerichtete Maßnahme nicht in den »Grundwiderspruch« 
einordnen lassen. Inhaltlich handelte es sich jedoch um eine mit der heutigen 
Situation höchst vergleichbare Maßnahme : die mit der kapitalistischen Indu­
strialisierung einhergehenden Krisen und Konflikte hatte zum ersten Mal ein 
Maß erreicht, das der Bürokratie in ihrem eigenen Interesse wie im Interesse 

21 Vgl. das entsprechend überschnebene KapItal bel O. Negt I A. Kluge, Offentlichkelt und Erfah­
rung, Frankfurt (5uhrkamp) 1972,5.117 ff. 

11 Vgl. Im eInzelnen den AbschnItt »Aus der Vergangenheit gelernt« In Fnster/Jochlmsen, a. a. O. 
(v gl. Anm .• )), S. 9 ff.; den AbschnItt .. Dokumente« in »Wortlaut und KrItik ... « a. a. O. (vgl. 
Anm. 3)); den Abschnitt »Dokumente zum geschIchtlichen Hintergrund« m 
Knlrsch/ Nagel/ Voegeli, a. a. O. (vgl. Anm. 4)), S. '49 H.; .. Vorwort der Herausgeber« In: Beth­
gei Roßbach, a. a. O. (vgl. Anm. 8)), S. 17 H. Aus letzterem stammt em Großteil der Formulie­
rungen der folgenden Aufzählung. 
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großer Teile der Bourgeoisie neue Formen des Eingriffs in die gesellschaftliche 
Reproduktion und vor allem neue Wege zur Finanzierung staatlicher Aktivi­
täten nahelegte. Die Puttkammersehen Säuberungen waren die Kampfmaß­
nahme einer Koalition aus der preußischen Reaktion, der Militärbürokratie und 
einigen Teilen der Schwerindustrie zur Verhinderung solcher »Reformen«. Ihr 
Mittel waren die Reaktivierung alter preußischer Rekrutierungsformen (Beam­
ter konnte nur werden, wer von einer Militäreinheit zum Reserveoffizier 
gewählt worden war, Assessoren mußten 3 Jahre ohne Gehalt arbeiten etc. 23 ) 

und die vorzeitige Pensionierung. 
Die Formen der heutigen Berufsverbote wurden erst später, nämlich im "Gesetz 
zur Wiederherstellung des Berufsbeamtenturns« vom 7. April 1933 geschaffen. 
Die Vorbereitung der faschistischen Form des Klassenkampfes von oben (Aus­
rottung ganzer, über politische Ideen, Organisations- oder Rassen zugehörigkeit 
identifizierter Bevölkerungsteile) bedurfte eines Beamtencorps, das nicht auf 
traditionelle oder fortschrittliche Ideologien festgelegt und dadurch mit den 
betroffenen Bevölkerungsteilen oder mit bestimmten politischen Organisa­
tionsformen verbunden war, sondern sich mit der jeweiligen politischen und 
institutionellen Realität schlechthin identifizierte und in ihr funktionierte. Der 
Ausnahmezustand nach 1933 erlaubte, die Herstellung eines solchen Beamten­
corps auch rechtlich durch eine Generalklausel abzusichern, dsren Inhalt mit 
dem Begriff des "nationalen Staates « offen auf die jeweilige Realität verwies. 24 

Diese Form der offenen Loyalitätskontrolle an Hand der jeweiligen Realität 
der Machtverhältnisse wurde im sogenannten »Adenauer-Erlaß« von 1950 
nicht wieder aufgenommen. Zwar erscheint schon die Formel von der "frei­
heitlich-demokratischen Grundordnung«, die in den folgenden Jahren im sonst 
unveränderten Gewande des Gesetzes von 1933 in alle Bundes- und Landesbe­
amtengrsetze eingebaut wird, aber der Kreis der Betroffenen wird nicht durch 
diese Formel, sondern durch die im Adenauer-Erlaß aufgeführte Liste der "ver­
fassungsfeindlichen Organisationen« definiert. 
Diese Praxis wurde durch die bis 1969 geschaffenen Beamtengesetze überflüs­
sig. Insofern suggeriert die Formel von den »verfassungswidrigen Januarbe­
schlüssen« einen falschen Tatbestand: das "Recht der Berufsverbote« ist ein 
rodukt der 60er Jahre (aufbauend, wie oben gezeigt, auf den Ergebnissen des 
Faschismus); die "Beschlüsse« versuchen nur eine bestimmte Anwendung dieses 
Rechts durchzusetzen. Diese mag - das wird unten noch genauer geklärt 
werden - verfassungswidrig sein, und insoweit ist die Funktion der »Beschlüsse« 
ebenfalls verfassungswidrig, aber sie ist letztendlich verursacht nicht durch die 
"Beschlüsse«, sondern durch die Struktur des Beamtenrechts, die nunmehr 
durch einen Vergleich der Situationen 1933, 1950 und 1971 genauer aufzu­
klären ist. 
1. Die Machtübernahme des Faschismus ist nicht nur das vorläufige Ende der 
proletarischen Bewegung und der Beginn ihrer Ausrottung, sondern zugleich 
eine weitgehende »Expropriierung der politischen Repräsentanz des Kapi­
tals«25. Nur der so geschaffene Ausnahmezustand erklärt die Möglichkeit einer 

23 VgJ. dazu: E. Kehr, Das SOZIale System der Rea kuon In Preußen unter dem Mimsterlum Puttkam­
mer, In: H. U. Wehler (Hrsg.), Der Primat der Innenpolitik, Berlin (de Gruyter) 1965, S. 65-86. 

24 Vollständig heißt der entscheIdende § 4 Satz I des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeam­
tenturns: -Beamte, die nach ihrer bISherigen politischen Betäugung mcht die Gewähr dafür bIeten, 
daß SIe JederzeIt rückhaltlos für den natIOnalen Staat eintreten, können aus dem Dienst entlassen 
werden.« 

25 Negt/Kluge, a. a. O. (vgl. Anm. 1 I), S. Ill. 
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120 so weitgehenden Ermächtigung an die bürokratische Zentrale zur Säuberung 
ihres Apparates, wie sie das »Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamten­
turns« enthält. Der im Ausnahmezustand einseitig entschiedene und normierte 
Konflikt bricht wieder auf, nachdem die Sieger von 1945 das Kapital in der 
BRD erneut in seine Rechte einsetzen. Der von der Regierungsspitze in den 
fünfziger Jahren aus innen- wie außenpolitischen Gründen für notwendig 
gehaltene Kampf gegen die KPD und ihr nahestehenden Organisationen kann 
sich eben noch nicht auf eine Generalermächtigung stützen (die des »nationalen 
Staates« hatten die Alliierten außer Kraft gesetzt), sondern ist nur im Rahmen 
eines vom breiten Konsensus aller etablierten Gruppen (einschließlich der 
Gewerkschaften26) getragenen konkreten Organisationskatalogs möglich. 
Eine solche konkrete Ermächtigung war auch ausreichend, ging es doch nicht 
um die Lösung inhaltlicher Widersprüche in der Verwaltung selbst, sondern nur 
noch um die normative und institutionelle Liquidierung einer politisch wie 
ideologisch auf Grund der objektiven Umstände wie der eigenen Politik längst 
isolierten und für die real ablaufenden Klassenkämpfe bedeutungslosen Frak­
tion des Proletariats. Das Gelingen dieser Liquidierungspolitik und das rei­
bungslose Funktionieren des bürokratischen Apparates bis in die 60er Jahre 
ermutigte die Innenbürokratien, sich eine neue, formal der faschistischen 
durchaus ähnliche Eingriffsermächtigung in der Verpflichtung der Beam­
ten auf die "freiheitlich-demokratische Grundordnung« zu schaffen. Der 
Unterschied dieser Formel zu ihrer Vorgängerin ist jedoch, daß sie nicht 
umstandslos auf die jeweiligen faktischen politischen und institutionellen 
Machtverhältnisse verweist, sondern den Anspruch erhebt, die Beam ten auf ein 
legitimes Programm zu verpflichten. Die praktische wie legitimatorische 
Schwierigkeit der Berufsverbote liegt darin, sie in ihren Inhalten als Folge eben 

der Konkretisierung der in diesem Programm implizierten Werte darzustellen. 
2. Diese Problematik stellte sich der Bürokratie zuerst im Rahmen der 
Bildungspolitik. Die seit den 60er Jahren geübte Praxis, die das Bildungssystem 
durch einfache quantitative Erhöhung der Gymnasiasten- und Studentenzahlen 
zu "reformieren«27, verschärfte nach einer gewissen übergangszeit die bereits 
in der Restauration des Vorkriegsbildungssystem angelegten Widersprüche 

26 Die sich sogar ihrerseits bemühten, alle »relevaten kommunistJschen OpposJtlonsreste(~ In jhren 
Reihen auszuschalten, vgJ. E. Schmldt, Ordnungsfaktor oder Gegenmacht, Die politische Rolle der 
Gewerkschaften, Frankfurt (Suhrkamp) 1971, S. 27. 

27 Ober die Gründe für diese Politik herrschte bISher ZWischen der bürgerlichen Bildungsökonomie 
und den linken Theoretikern eine seltene Einmütigkeit: der techmsche Fortschntt als Haupt­
determInante der Arbeitsplatzstruktur Im Kapitalismus erfordere In steigendem Maße spezI­
fisch qualifiZierte Arbeitskräfte und dränge somit den Staat zu verbesserter Ausbildung und beruf­
licher Weiterbildung; vgl. für die bürgerlichen Ansätze die Zusammenfassungen von E. Schmitz, 
Das Problem der AusbildungsfinanzIerung In der neoklassIschen Bildungsökonomie, Berlin (Stu­
dien und Berichte des Max-Planck-InstItuts für Bildungsforschung Bd. 27) 1973 und W. Armbru­
ster, Arbeitskräftebedarfsprognosen als Grundlage der Bildungsplanung, Eine kritische Analyse, 
Berlin (Studien und Benchte des Max-Planck-InstItuts für Bildungsforschung Bd. 23) 1971; für die 
marxIStische Variante Ist paradigmatIsch D. Hinnchsen / K. Köhler, Bürgerliche TheOrien -
Darstellung und Kritik, In: E. Altvater / F. HUlsken, Materialien ... a. a. O. (v gl. Anm. 15), S. 
1 I ff. Dieser Ansatz 1St Jedoch höchst fragwürdig, und zwar einmal, weil zu vermuten Ist, »daß 
Tendenzen und Motive der Bildungspolitik sich zu erheblichen Teilen als ReaktIOn auf die legltlma­
tOrIschen Strukturprobleme einer Gesellschaft ergeben« (c. Offe, Bildungssystem, BeschäftIgungs­
system und Bildungspolitik - Ansätze zu einer gesamtgesellschaftlichen FunktIOnsbestimmung des 
Bildungssystems - unveröfftl. Man. Juli 1973, S. 41), zum zweiten, weil die von ihm vorgenommene 
»Identifizierung von QualifikatIOnsbedarf, politISch artikulierten BildungsInteressen SOZialer 
Gruppen und empmsch ablaufender bildungspolitIscher Entwicklung« die gesellschaftliche Ent­
wicklung Im Kapitalismus nach einem Modell zweckratIOnalen Handeins erklärt, daß der Realität 
»sozIaler Widersprüche und Zwänge« mcht entspricht (Gero Lenhardt, Fragen zum Verhältms 
ZWischen Bildungssystem und Beschäftigungssystem, unveröfftl. Man. BerJin Nov. 1973, S. 18 f.). 
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dramatisch und zog über Etatumschichtungen alle Bereiche dieses Systems in 
den Strudel der Krise. Vom bürokratischen Personal und den Betroffenen 
gemeinsam getragene Initiativen (Hochschulreform, Oberstufenreform, 
Gesamtschule, »Kleine Kinder brauchen kleine Klassen « etc.) und diskutierte 
und praktizierte Widerstandsformen28 konnten durch Finanzsperren und 
Beschwichtigungen nicht länger unterhalb der kritischen Schwelle gehalten 
werden; direkte Repression war auf der anderen Seite noch viel weniger geeig­
net, die Unruhe unter den im Bildungssystem Beschäftigten aus der Welt zu 
schaffen29• In dieser Situation eröffnete die Hamburger Innenbürokratie mit 
dem oben zitierten Beschluß, der sich hauptsächlich auf den Schulbereich 
bezog, den Kampf an einer funktionell wie personell auf den ersten Blick zu den 
Reformproblemen querliegenden Front. Die Möglichkeit dazu ergab sich aus 
der allgemeinen politischen Lage nach 1970, die Brückner/Krovoza in ihrem 
Buch »Staatsfeinde« umfassend beschrieben und als »Phase der innerstaatlichen 
Feinderklärung« auf den Begriff gebracht haben30. In unserem Zusammenhang 
ist wichtig, daß die »soziale Ausbürgerung«,31 die in der Formel vom »nicht 
rückhaltlosen Eintreten für den nationalen Staat« noch explizit vorhanden und 
mit ihr beabsichtigt war, nunmehr durch eine politische Offensive der Büro­
kratie auch zur Funktion der Formel vom »Ein treten für die freiheitlich-demo­
kratische Grundordnung « gemacht werden soll. Die beabsichtigte Wirkung 
zielt dabei auf drei Ebenen: Praktisch geht es darum, ein Kampfinstrument 
gegen die Widersprüche der Reformbürokratien zu haben, ohne diese auch nur 
mit einem Wort erwähnen zu müssen. Rechtlich geht es darum, die bestehende 
Legalität unter Verweis auf die Legitimität der »freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung« insoweit zu beseitigen, wie sie dem Einsatz dieses Kampfin­
struments entgegensteht32. Politisch schließlich wird die Maßnahme so in die 
allgemeine restaurative Offensive eingeordnet, daß sie ohne relevanten Wider­
stand regional wie sachlich auf alle Bereiche der staatlichen Verwaltung ausge­
dehnt werden kann. Die weiteren Beschlüsse sind Stationen dieser Offensive, 
deren teil weises Gelingen schon bald zu den ersten Fällen der »Anwendung« 
führte. 
Dabei zeigte sich, daß das Vorhaben, die »freiheitlich demokratische Grund­
ordnung« in den Beamtengesetzen zum Inbegriff der Legitimität der faktischen 
Politik der Bürokratie zu stilisieren und damit der jeweils herrschenden Gruppe 
in dieser Bürokratie ein Instrument in die Hand zu geben, die Personifizierung 
und damit politische Organisierung der Widersprüche dieser Politik schon im 
Voraus zu verhindern und im Nachhinein zu zerschlagen, sich selbst in den 

28 Die schließlich auch die Gewerkschaften zwangen, SIch auf ihre Kampfkraft zu beSInnen und ihre n 
diesbezüglichen Höhepunkt In der hessischen Streikdrohung fanden, hinter der Immerhin schon 
70 % des In der GEW organiSIerten pädagogISchen Personals standen. 

2. Sie Wird trotzdem immer Wieder versucht. So drohte Schulsenator Löffler seinen Untergebenen In 
dem .Rundschreiben Nr. 11/73« vom 29. März 1973 »d iszIplinarrechtli che Folgen « an, wenn sie 
weiterhin In der OffentlichkeJt äußern würden, die Grundschule sei das .. Armenhaus der Nation«. 
Dies gelte auch für Gewerkschaftsmitglieder. Der Angriff auf die Substanz gewerkschaftlicher 
Politik und allch des sozialdemokratischen Begriffs von Meinungsfreiheit war offenSichtlich, 
brachte Löffler scharfe Kntik ein und radikaliSIerte die GewerkschaftsbaSIS derartig, daß der 
GEW-Vorstand die ResolutIOnen einer von ihm selbst einberufenen Versammlung In der Berliner 
Kongreßhalle, die auch die GrundschulmISere betraf, als .. Produkt einer zufälligen und nicht für die 
GEW repräsentativen Mehrheit« herunterspielen mußte. 

30 BrückneriKrovoza, StaatsfeInde, Innerstaatliche FeInderklärung In der BRD, Berlin (Wagenbach) 
1972, bes. S. 72 ff. 

31 U. K. Preuß, Zlt. nach Brückner/Krovoza, a. a. 0., S. 13. 
32 Vgl. dazu: derselbe, ohne Titel, In: Knmch/NageIlVoegeli, a. a. O. (vgJ. Anm. 4), S. 1 l8 ff. sOwie 

derselbe: Politische Achtung legalen Verhaltens, In: .Alternatlve« 95/96, April/JUni 1974, S. 52 ff. 
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122 Widersprüchen dieser Politik einerseits, der grundgesetzlichen Ordnung ande­
rerseits verfing. Dies soll im folgenden an Hand der »Berliner Lehrerverhöre« 
im einzelnen entwickelt werden.33 

IV. Anwendungsmuster für Berufsverbote 

J. Die ersten Probleme der Berufsverbote für ihre Anwender liegen in der 
Identifizierung des »gefährlichen « Personals. Da die Funktionsprobleme der 
Bürokratie im Prinzip unlösbar und darüber hinaus den einzelnen Führungs­
gruppen selbst nicht vollständig bewußt sind, konstituieren sich die Identifizie­
rungsmuster aus der Alltagserfahrung der Bürokratie selbst. Danach sind 
gefährlich: 
a) Organisierte. Die den Individuen selbst äußerliche Vergesellschaftung im 
Kapitalismus durch das Wertgesetz bringt es mit sich, daß sich jedes nicht durch 
das Wirken dieses Gesetzes erfaßte Interesse nur durch politische Organisie­
rung zur Geltung bringen kann. Die so im Bewußtsein des bürgerlichen Indivi­
duums entstehende Hypertrophierung der formalen Organisation als einzigem 
Vehikel gesellschaftlicher Veränderung schlägt im Kampf der Bürokratie um 
ihre Funktionsfähigkeit um in die wuchernde Angst vor der »Unterwanderung« 
durch »radikale Organisationen« , von der sektoralen und lokalen »Machtüber­
nahme« und gipfelt in der Vorstellung von der Revolution als Putsch einer straff 
organisierten Kaderorganisa tion . 
Diese wuchernde Angst macht Organisationsmitgliedschaften zum Hauptan­
knüpfungspunkt für die Berufsverbote. Dabei entstehen zwei Probleme: einmal 
besteht für die Behörde oft die Vermutung der Mitgliedschaft in einer »gefährli­
chen « Organisation, sie tut sich aber schwer, darüber Beweise zu beschaffen. 
Der eklatanteste Fall mißlungener Beweisbeschaffung, ist bisher das Verhör der 
Studienreferendarskandidatin F. J.: 
Die Beamten eröffnen das Gespräch mit der Frage: »Handelt es sich bel Ihrer Wohnung 
um eine Wohngemeinschaft?« 
Antwort: »Ich bin Untermieterin bei ... « 

Frage: »Haben Sie Kontakt zu den anderen Untermietern? « 
Antwort: »Ich kenne die anderen Untermieter.« 
Frage: »Wissen Sie, ob die Leute, die in Ihrer Wohnung wohnen, in emer politischen 
Gruppe arbeiten?« 
Antwort: »Nein, das weiß ich nicht.« 
Frage: »Führen Sie Gespräche mit diesen Leuten? « ... 

33 Von März biS September 1973 bewarben sich 197 staatsexaminIerte Lehrerstudenten beim Berliner 
Senator für Schulwesen, dem SPD- und GEW-Mitglied Gert Lö ffler, um Aufnahme In den Vorbe­
reitungsdienst für das Amt des Studienrats. Bel I) dieser Bewerber fand der Senator »Anhalts­
punkte, die Zweifel entstehen lassen, ob Sie die Voraussetzungen des § 9 I Nr. 2 LBG (»Verfas­
sungstreue«) erfüllen •. Acht dieser Bewerber lud er fast eInen Monat nach der offiziellen Einstel­
lung zu eInem »Gespräch«. Ein Bewerber nach dem anderen wurde alleIn und unter Verweigerung 
eInes RechtsbeIstandes vor eIn GremIUm von sechs Beamten ZItiert und biS zu zwei Stunden lang 
befragt. Fünf der» Verhörten« wurden endgültig nicht zum Referendardienst zugelassen. (Vgl. zu 
den Einzelheiten und zu einer vorläufigen Einschätzung: Klaus Groth, Die Berliner Lehrerverhöre 
als Muster künftiger Einstellungsverfahren, In: Alternative Nr. 9 j 196, 1974, S. j 6 ff. Dort ISt auch 
eIn Großteil der »Gespräche« durch Protokolle der Betroffenen dokumentiert.) 
Die Berliner Lehrerverhöre werden als HauptbeispIel ve rwendet nIcht nur, weil der Verfasser 10 

ihre Junstlsche AbWicklung auf Selten der Betroffenen InvolViert war, sondern auch, weil sie In 
bisher eInzigartIger Welse die MotIve der Behörde, ihre Vorgehensweise und die Reaktion der 
verschIedenen Offentlichkelten darauf offenlegen. Daß es sICh nicht um elOe EinzelerschelOung 
handelt, zeigt einmal die Tatsache, daß Löffler selOe PraxIs fortsetzen und bel der Jetzt anstehenden 
»Einstellungsrunde. auf 40 Bewerber ausdehnen will, zum anderen die eifnge Nachfolge, die er In 

Stuttgart und Hannover gefunden hat (zum letzte ren vgl. FAZ v. 16. 8. 73)' 
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Frage : »Kennen Sie prominente Mitglieder der Gruppe Internationaler Marxisten 
(GIM) ?« 
Antwort : »Ja, Ernest Mandel. « 
Frage: »Woher kennen Sie den) « 
Antwort: »Von emer Fernsehsendung. « 
Frage: »So, diese Sendung haben Sie also gesehen? ... Wo, in Ihrer Wohnung?« 
Antwort: »Nein, bei ewern Kollegen.« 
Frage: »Haben die Leute in Ihrer Wohnung diese Sendung auch gesehen?« ... »Was 
halten Sie denn von Wohngemeinschaften überhaupt? « . . . »Könnten Sie sich vorstellen, 
daß die anderen Untermieter aus Ihrer Wohnung führende Mitglieder einer politischen 
Organisation, z. B. der GIM, wären? « ete. ete. 3 ' 

Der hier gemachte Versuch, gegen alle Vorstellungen des Grundgesetzes wie 
auch der Mehrheit der Bevölkerung von Privatsphäre und persönlicher Freiheit 
aus dem »besonderen Gewaltverhältnis« des' öffentlichen Dienstes ein Recht auf 
unbeschränkte Gesinnungsschnüffelei herzuleiten, zeigt ebensodeutlich die 
Struktur bürokratischer Hemmungslosigkeit, wie - im Ergebnis - deren Gren­
zen: Frau J. mußte eingestellt werden, da auch die intensivste Befragung 
mangels realem Hintergrund keine »gerichtsverwertbaren Tatsachen« zu Tage 
fördern konnte, die ihren »verfassungsfeindlichen« Umgang und damit - nach 
Meinung der Behörde - ihre Ungeeignetheit für den öffentlichen Dienst 
bewiesen hätten; das Vorgehen des Schulsenators rief bundesweite Empörung 
auch der »gemäßigten« Offentlichkeit hervor3s, und es bescherte ihm zusätzlich 
noch den ersten Amtshaftungsprozeß wegen »verzögerter Einstellung durch 
offensichtlich unbegründete Zweifel an der Verfassungstreue des Bewerbers« in 
der deutschen Geschichte. 
Das zweite Problem kommt auf die Behörde zu, wenn sie den Beweis über die 
Verfassungsfeindlichkeit der Organisation führen soll. Da nicht alle Gruppen 
die Geschichte der russischen Revolution und damit des stalinistischen Herr­
schaftssystems so erfolgreich verdrängt haben wie die diversen KPD's, findet 
sich nicht mehr oft die nach dem KPD-Urteil des Bundesverfassungsgerichts36 

jedenfalls eindeutig nur durch die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung realisierbare Forderung nach der »Diktatur des Proletariats« in 
den der Behörde meist durch den Verfassungsschutz zugeleiteten Flugschriften. 
Um trotzdem Verfassungsfeindlichkeit geltend machen zu können, flüchtet sich 
die Bürokratie in die abenteuerlichsten Konstruktionen. So schreibt der 
Berliner Schulsenator über eine zeitweise an der FU existierende »Rote Fach­
bereichs-Gruppe« (RFG): 

" Das Ziel der RFG, Studenten für den Sozialismus zu gewinnen und ihr Bekenntnis zum 
Marxismus einer revolutionären Prägung sowie ihr Bestreben, den >Kampf der Arbeiter­
klasse< mittelbar zu unterstützen, läßt sie als eine Gruppe erscheinen, die versucht, die von 
Marx und Engels entWickelten Ideen, wie sie im kommunIstischen Manifest zum Ausdruck 
kommen, in einer entschieden revolutionären Form, wie sie von LenlO und Trotzki entwik­
kelt worden ISt, zu verwirklichen. Sie unterstützt also die Idee, als Endordnung ewe 
kommunistische Gesellschaftsordnung zu erflchten - wenngleich sie dies nicht ausdrück­
lich zugibt, sondern als EndZIel lediglich den SozIalismus bezeIch net. Der Aufbau des 

34 Aus: P.-Th. Kieper (Hrsg.), DokumentatIOn über die Verhöre beIm Senator für Schulwesen, Berlin 
(Umdruck) Nov. 1973, S. 16 ff. (im folgenden: DokumentatIon ... ) abgedruckt auch In: »alterna­
tIve« 95/96, S. 72 ff. 

35 Vgl. Wolfgang Bartei, Der Senator läßt verhören, Wie die Berliner Schulbehörde die politISche 
Einstellung von Jung-Lehrern aussp,on,ert, In: Der Stern, Heft 3/1974, S. 101 ff. sowie: »Was 
halten Sie von WohngemelOschaften?« Einstellungsgespräche bel der Senatsverwaltung für Schul­
wesen, In: Der Tagessp,egel, N r. 86 I 0 (,0. Jan. 74), S. 7. Scharfe Kntik übten auch: die Landes­
konferenz der Berliner Rektoren und PräSIdenten der Berliner Hochschulen (vgl. Tagessp,egel vom 
I. Feb. 74), Leitende Beamte des Schuldienstes selbst (vgl. Tagessp,egel vom 13· Jan. 74) sOWIe die 
GEW (vgl. Tagesspiegel vom 29. Nov. 1973)' 

36 VgI.BVerfGE5,85. 
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12 4 Sozialismus ist a ber nach marxistisch-leninistischer Auffassung nur Grundlage für die 
weitere Entwicklung der Gesellschaftsordnung zur klassen- und staatenlosen Gesellschaft, 
also zum Kommunismus. Um jedoch den Sozialismus zur Erreichung des Kommunismus 
aufzubauen, bedarf es nach marxistischer Ideologie der Ernchtung der "Diktatur des 
Proletanats«, heute vie lfach Herrschaft der Arbeiterklasse genannt ... « 37 

Womit der Herr Senator die Verfassungsfeindlichkeit der Absicht, »Studenten 
durch Agitation und Propaganda, durch Initiierung und Anleitung von 
Kampagnen und Aktionen für den Sozialismus zu gewinnen « (so der Text des 
inkriminierten RFG-Flugblattes) »schlagend« bewiesen hat. Es dürfte nur noch 
eine Frage der Zeit sein, bis der erste CDU-Minister mit dieser Begründung 
seine Behörde von Jungsozialisten säubert; noch offensichtlicher wird die 
Problematik, wenn man sich das »Godesberger Programm « der SPD in Erinne­
rung bringt, in dem es heißt: " Die sozialistische Bewegung erfüllt eine 
geschichtliche Aufgabe . .. Auf deutschem Boden sammeln sich die Sozialisten 
in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, ... « 

Die oben zitierten Ausführungen der Behörde sind kein Einzelfall. So lehnte 
der Berliner Senator für Wissenschaft und Kunst die Anstellung eines Mitglieds 
der GIM (Gruppe internationaler Marxisten) ab, weil die Betroffene nach ihrer 
Rückkehr aus eineinhalbjähriger Haft in der Tschechoslowakei (wegen des 
Verdachts einer "gegen den Staat gerichteten Gruppenbildung«) erklärt hatte: 
»Unsere Ziele sind seit I 00 Jahren die Ziele der revolutionären Arbeiterbewe­
gung ... Abschaffung der Unterdrückungsorgane des Staates - der Polizei, der 
Gefängnisse, der Armee -, die Ersetzung des Staates durch Arbeiterräte ... «, 
und das Verwaltungsgericht Berlin bestätigte diese Entscheidung, da die Forde­
rung der Betroffenen »nach Errichtung eines internationalen Rätestaates als 
Form der Diktatur des Proletariats mit der freiheitlich-demokratischen Grund­
ordnung unvereinbar ist.« 38. 

Hier sieht man, daß die Versuche der Behörde, einen lückenlosen Schutz durch 
weitgehende Denunziation aller erdenklichen Organisationen zu erreichen, 
leicht alle Forderungen nach Eindämmung der Gewaltinstitutionen - selbst 
wenn sie im konkreten Fall gar nicht die BRD direkt betreffen -, nach Demo­
kratisierung und Mitbestimmung erfassen und damit sowohl mit staatlichen, 
wie auch mit von der Basis vorangetriebenen Partizipationsstrategien konfligie­
ren können. Ob hier die Gerichte mit griffigen Abgrenzungsregeln werden 
"helfen« können, scheint nach dem bisherigen Rechtsprechungswirrwarr in 
Sachen Berufsverbot zweifelhaft. 
b) Weiterhin konzentriert sich die Berufsverbotsdrohung auf alle Arten der 
Parlamentarismuskritik. Der Grund dafür dürfte in dem für alle westlichen 
Demokratien charakteristischen derzeitigen Zusammenbruch der herrschaftsle­
gitimierenden und bedürfniskanalisierenden Funktionen des Parlamentes lie­
gen, an dem die Reformbürokratien maßgeblich beteiligt sind, und zwar um so 
mehr, je mehr sie selbst davon ausgehen, daß der parlamentarische Apparat 
unfähig ist, ihre konkreten Reformprogramme gegen politische Interventionen 
sowohl von Gegnern wie von den Betroffenen abzuschirmen. 

37 Ablehnungsbescheid des Berliner Schulsenators an den Bewerber D. H. vom 2 I. Dez. 1973, S. 5, 
abgedruckt In: alternative 95/96, S. 68 H. 

38 Vgl. Berliner Tagessp,egel vom 2. März 1974, S. II (Begründung des Senators) und vom 19. März 
1974, S. 9 (Begründung des VG Berlin) . Erst das O VG Berlin kam WIeder auf den Boden des 
Grundgesetzes zurück und wIes das Verwaltungsge n cht da raufhIn, daß es Im vorliegenden Fall eine 
»sc hWI erige rechtliche und tatsächliche Frage« seI, ob die Betro ffene durch »ihre Bindung an eIne 
po litische Vereinigung« und auf Grund ihrer "eI genen sc hriftli chen und mündlichen Äußerungen « 
Anlaß zu berechtigten Zweifeln an ihrer Verfa ss un gs treue biete. (Beschluß der OVG Berlin vom 
25. April 1974 - OVG V SI 5/ 74 - ). 
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Wie kurz der Weg von der politisch motivierten Parlamentskritik zur "Verfas­
sungsfeindlichkeit« in der Vorstellung der Bürokratie ist, zeigt anschaulich das 
"Verhör« des Literaten Peter Schneider, der sich um Aufnahme in den Berliner 
Referendardienst beworben hatte: 

Frage: Noch einmal zurück zu dem Satz von den Volksvertretern, die das Volk nicht 
vertreten. Würden Sie uns das bitte erläutern? 
Antwort: Dieser Satz bezieht sich auf die Kampagne der Bild-Zeitung wegen der Erhö­
hung der Telefongebühren, ... die unter anderem dazu führte, daß das Parlament 
vorzeitig aus den Fenen zurückkehrte, obwohl nachweislich der größte Teil der Bild-Leser 
damals gar kein Telephon besaß. Ich wollte an diesem Beispiel klar machen, wie die Bild­
zei tung die Massen für die Interessen des Springerkonzerns mobilisiert und in diesem 
Zusammenhang ist das Wort von den Volksvertretern, die das Volk nicht vertreten und 
von dem Bonner Bildleserparlament gefallen. 
Frage : Sie wollen uns doch nicht weismachen, daß Sie das nur auf diesen Fall beziehen. 
Sie wollen doch an dem Beispiel etwas allgemeines klarmachen ! Sie meinen doch das 
System !39 

Später, nachdem der Bewerber sich nicht auf ein Bekenntnis zur Revolution hatte festlegen 
lassen: Frage: Heißt das, daß Sie die revolu tionäre Lösung aufgegeben haben und sich für 
den parlamentarischen Weg entschieden haben? 
Antwort: Das Parlament steht ja nicht In der Luft. Es ist beeinflußbar. 
Frage: Wie denn? 
Antwort: Durch Initiativen von unten, wenn zum Beispiel eine massenhafte Bürgerimtia­
tive die Enteignung Springers fordert, der ein Monopol auf dem Zeitungsmarkt besitzt, 
und das Parlament sich diese Forderung aneignet, wenn es also die im Rahmen des Grund­
gesetzes enthaltenen Möglichkeiten zur Enteignung ausnutzt, dann ist das doch schon eine 
gewaltige gesellschaftliche Veränderung. Und die ISt nicht allein dem Parlament zu 
verdanken .... 40 

Ein solcher Bewerber konnte natürlich nicht in den Schuldienst aufgenommen 
werden, und sein Hinweis auf »die im Rahmen des Grundgesetzes enthaltenen 
Möglichkeiten « konnte daran nichts ändern, ist er doch nach Meinung der 
Behörde »lediglich Ausdruck der Erkenntnis, daß zur Erreichung der erstrebten 
(klassenkämpferischen, d. V.) Ziele gegenwärtig keine andere Möglichkeit 
besteht als in Anpassung an die gegebene Ordnung und durch Benutzung der 
von ihr selbst eröffneten Möglichkeiten letztendlich doch zu ihrer überwin­
dung zu gelangen«41. In diesem Punkte befindet Peter Schneider sich allerdings, 
und das scheint der Behörde entgangen zu sein, in illustrer Gesellschaft: wußte 
z. B. »Der Spiegel« über Willy Brandt zu berichten: »Der Kanzler sieht die 
klassischen parlamentarischen Demokratien westlichen Musters am Ende. Nach 
seinem Urteil werden sie mit ihren Problemen nicht mehr fertig und können 
deshalb nicht die Endform des demokratisch verfaßten Staates sein«42. Allzu­
leicht geht also die Gleichung Parlamentarismuskritik = Verfassungsfeind­
schaft und überwindung des derzeitigen Parlamentarismus = verfassungswid­
rige Systemüberwindung nicht auf. 
c) Die dritte und bisher beliebteste Identifizierungsmethode von » Verfassungs­
feinden « ist die Ermittlung des »strafrechtlichen Inerscheinungstretens« der 
Bewerber für den öffentlichen Dienst. Um dieses festzustellen, bedarf es keiner 
umfangreichen Ermittlungen: jeder Generalstaatsanwalt hilft mit Auskünften 
aus seinem Behördenregister aus, das im Gegensatz zum Strafregister den 
großen Vorteil hat, keinen Tilgungsvorschriften zu unterliegen und somit die 
gegen den Bewerber von seiner Geburt bis zu seinem Tode durchgeführten 

39 DokumentatIOn ... a. a. O. (vgl. Anm. 34), S. 22. 
40 Ebd. , $.27. 
41 AblehnungsbescheId des Berliner Schulsenators an den Bewerber P. $. vom 21. Dez. '973, S. 9. 
42 In : Nr. 10/74, S. 23. 
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126 Ermittlungsverfahren enthält. Im Einführen von solchen (in allen Fällen einge­
stellten, amnestierten oder - nach Jahren - immer noch ohne Ergebnis laufen­
den) Verfahren hat bisher wiederum die Berliner Schulbehörde die weitesten 
Vorstöße gewagt. So wirft sie dem Bewerber P.-Th. K. in seinem Ablehnungs­
schreiben drei Ermittlungsverfahren vor, von denen sie selbst bemerkt, eines sei 
»eingestellt«, ein zweites beendet, »weil die Straftat nicht nachgewiesen 
werden konnte.« Vom dritten weiß sie anzumerken, daß der Bewerber »einer 
Vorladung der Ermittlungsbehörde nicht nachgekommen« sei. Sie faßt dann 
zusammen: »Wer wie Sie z. B. in derart intensiver Weise wiederholt gegen 
strafrechtliche Vorschriften verstoßen hat, ... bietet keine Gewähr, als Beamter 
jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung einzutreten.«43 In 
einem anderen Fall heißt es : »Die Äußerung, Sie würden jede Konzeption, die 
außerhalb des GG steht, nicht vertreten, ... ist wenig glaubwürdig .... Diese 
Einschätzung wird durch die gegen Sie anhängig gewesenen und das z. Z. 
anhängige Ermi ttlungsverfahren bestätigt«44. 
Daß ein solches Vorgehen die Unschuldvermutung der Menschenrechtskonven­
tion verletzt, steht außer Frage, aber um abstrakte Rechtsgarantien hat sich die 
deutsche Bürokratie noch nie geschert, wenn es um den »Bestand « des Staates 
ging. Relevanter, weil Widersprüche im Apparat selbst produzierend, ist die 
Tatsache, daß durch diese Art der Behandlung strafrechtlicher Ermittlungsver­
fahren sämtliche strafprozessualen Grundsätze unseres Rechts durcheinander­
geraten. Der Legalitätsgrundsatz des § 152 Abs. 2 StPO, der die Staatsanwalt­
schaft verpflichtet, auf jede Anzeige hin, in der eine unter ein Strafgesetz subsu­
mierbare Tat behauptet wird, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, eröffnet 
jedem beliebigen Denunzianten 45 die Möglichkeit, ein Ermittlungsverfahren in 
Gang zu setzen, dessen ergebnislose Einstellung nunmehr der Behörde den 
gewünschten Anlaß zu Zweifeln an der Verfassungstreue des Bewerbers gibt. 
Diese zu widerlegen ist jetzt nur noch durch ein Verfahren vor dem Verwal­
tungsgericht möglich, das vom Gegenstand her mit dem schon vor Anklageer­
hebung eingestellten Strafverfahren identisch ist und sich nur durch die 
Umkehr der Beweislast (nunmehr hat der Betroffene zu beweisen, daß er zu 
Unrecht einer Straftat beschuldigt wurde) auszeichnet. 
Ebensowenig wie dieses Rechtswegproblem und die Zu lässigkeit der darin 
liegenden Beweislastumkehr ist geklärt, inwieweit sich überhaupt aus einem 
»strafrechtlichen Inerscheinungtreten« die Folgerung der Verfassungsfeindlich­
keit eines Bewerbers ziehen läßt. Immerhin haben wir in unserem Lande ein 
Mitglied des Bundesverfassungsgerichts, das wegen eines nicht gerade leichten 
Vergehens (Verkehrsunfallflucht, nach § 142 StGB bedroht mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren, in besonders schweren Fällen bis zu 15 Jahren) rechtskräftig 
verurteilt ist, und niemand hat bisher gegen seine weitere richterliche Tätigkeit 
Bedenken gehabt. Hier hilft sich die interessierte Behörde mit dem Begriff der 
"Gewalt« weiter. Wer gewaltsam die Strafgesetze verletzt, so die Argumenta­
tion, ist auch zum gewaltsamen Umsturz der Verfassungsordnung bereit. Aber 
auch wem nur eingestellte Ermittlungsverfahren wegen »Gewalttaten« vorge­
worfen werden können, gibt schon Anlaß zu Zweifeln. Hierzu ein Beispiel aus 

'3 AblehnungsbescheId des Berliner Schulsenators an den Bewerber P.-Th. K. vom 2 J. Dez. 1973, 
abgedruckt In eIner Dokumentatlon des KSV (RegIonalkomItee Westberlin ), S. I I H. 

44 AblehnungsbescheId . a. a. o. (vgl. Anm. 4 I ), S. 10 . 

15 Und derer gibt es InzwIschen nIcht wenige, vgl.: BerIcht und D o kumentatIon: .Strafverfahren und 
politISche Diszlplimerung an Westberliner Universitä ten .. , Info Ne 5 des Komitees "SolidarItät 
mit den p olitISch disziplinierten Studenten und Doze nten .. , Berlin 1973. 
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den Berliner Einstellungsgesprächen : Einem Bewerber war Teilnahme an einer 
Nötigung (Gewaltdelikt!) durch »Herstellen der öffentlichkeit in einer Fach­
bereichsratssitzung « vorgeworfen worden. Im » Verhör« bestritt der Bewerber 
die Teilnahme (ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn war bereits 
eingestellt worden), zusätzlich bezweifelte er noch die Strafbarkeit des Vorge­
hens der Studenten (es ist nicht erwiesen, daß bei dem Vorgang überhaupt 
Gewaltanwendung stattgefunden hat, weiterhin ist zweifelhaft, ob § 240 Abs. 
2 StGB - »rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt ... als 
verwerflich anzusehen ist« - im Falle der Gewaltanwendung erfüllt wäre). 
Daraufhin die Behörde in ihrem Ablehnungsbescheid : 

»In diesem Zusammenhang (der verfassungsfeindlichen Haltung des Bewerbers, d. V.) ist 
auch die Tatsache, daß gegen Sie ei n Ermittlungsverfahren wegen Nötigung von der 
Staatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin eingelei tet worden war, und ihre den 
Vorgang bagatelliSIerende Stellungnahme von Bedeutung und ein Hinweis für ihr 
unklares Verhältms zur Gewaltanwendung «46. 

Daß auf eine solch windige Argumentation keine rechtsbeständige Ablehnung 
gestützt werden kann, ist natürlich auch der Behörde klar. Einen anderen 
Bewerber, dem sie zuerst I 3 Ermittlungsverfahren wegen »Gewalttaten« vor­
geworfen hatte, stellte sie denn auch sang- und klanglos ein, als sich heraus­
stellte, daß »mehr« (also: rechtlich Haltbares) gegen ihn nicht vorlag. Die 
Argumentation mit den Ermittlungsverfahren erfüllt denn auch nicht so sehr 
einen juristischen, wie einen politischen Zweck: bei der ersten öffentlichen 
Bekanntgabe wie auch bei allen weiteren öffentlichen Rechtfertigungen ihrer 
Berufsverbote stellte die Schulverwaltung immer wieder in den Vordergrund, 
daß ihre Zweifel an der Verfassungstreue der Bewerber »auf Grund von Ermitt­
lungsverfahren bzw. von Verurteilungen wegen Hausfriedensbruch und Nöti­
gung entstanden« seien47 . Das Argument der Kriminalität ersetzt hierzulande 
eben immer noch, so hofft die Behörde, die politische Legitimation, selbst wenn 
es nicht der Wahrheit entspricht. 48 

2. Sind soweit die Strukturen der Identifizierung »gefährlichen« Personals fest­
gelegt, bedarf es als nächstes der Untersuchung der Problematik der Beschaf­
fung von »gerichtsverwertbaren« Informationen. Diese Tätigkeit ist die 
Domäne einer Vielzahl von Gewaltinstitutionen wie der Landesämter für 
Verfassungsschutz und ihrer Bundeszentrale,49 der politischen Abteilungen der 
Landeskriminalpolizeien und der Staatsanwaltschaften sowie des Bundeskrimi­
nalamtes, der zivilen und militärischen deutschen und alliierten Geheimdienste. 
Zusätzlich haben noch diverse halbstaatliche und private Institutionen einen 
Anteil an der Informationsbeschaffung wie z. B. das »Institut für Demokratief­
orschung« in Bonn, die »Notgemeinschaft für eine Freie Universität« in Berlin, 
ehemals die »Kotzrok« (eine anonyme Berliner Lehrergruppe, die »die roten 
Zellen zum Kotzen« fand und durch Zusammenstellung schwarzer Listen und 
denunziatorische offene Briefe für die »Erhaltung eines demokratischen Schul­
wesens« kämpfte) etc. 

46 AblehnungsbescheId .. a. a. o. (vgl. Anm. 37), S. 6. 
47 Berliner Tagessp,egel vom 22. 12. '973, S. 12. Vgl. auch: Berliner TagesspIegel vom 10. I. '974, 

5·7· 
48 Es liegt - entgegen dem gebrauchten Plural- nur gegen eInen der fünf abgelehnten Bewerber eIn 

eInzIges Urteil vor, und auch das Ist bereIts mJl der Berufung angefochten und som't noch nI cht 
rechtskräftIg. 

4. VgJ. dazu: D. Damm, Berufsverbot durch Verfassungsschutz, Jn: KJ 4/73, S. 447 H., der sIch 
ausführlich mIlder Problematik des Vorgehens dieser InstltutlOnen im Rahmen der Berufsverbote 
auseJnandersetzt. 
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128 Die Involvierung dieser Institutionen mit ihren Spitzelsystemen in die Abwick­
lung der Berufsverbote bringt die beteiligten Bürokratien wie natürlich vor 
allem die Betroffenen in eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Gewaltinstitu­
tionen des bürgerlichen Staates haben in ihren Formen eine eigene, nicht unbe­
dingt »kapitalistische« (i. S. v. den jeweiligen Kapitalinteressen kongruente) 
Substanz, der alle rechtsstaatlichen Begrenzungen äußerlich sind. So mangelt es 
denn auch schon in der ersten Phase der Berufsverbote nicht an »übergriffen« 
peinlichster Art: 
- Zur Ermittlung von Mitgliedern und Aktivitäten der »Aktionsgemeinschaf­
ten von Demokraten und Sozialisten« (von SEW-Mitgliedern dominierte Stu­
denten-, Assistenten- und Dozentengruppen an der FU Berlin) wurde das Kfz 
eines Mitglieds aufgebrochen und das dort gefundene Material gestohlen, wenig 
später erschien es im Faksimile-Druck in dem regelmäßig »allen Bundes- und 
Landtagsabgeordneten sowie vielen weiteren hochgestellten Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft« zugehenden Informationsdienst 
der »Notgemeinschaft für eine Freie Universität«. 
- Ein SEW-Mitglied wurde nach seiner Bewerbung für den öffentlichen Dienst 
telephonisch aufgefordert, eine nicht geringe Geldsumme zu zahlen, andern­
falls wollte der Anrufer von der ihm »zu Gebote stehenden Möglichkeit 
Gebrauch machen, der Einstellungsbehörde die Tatsache der SEW-Mitglied­
schaft samt Mitgliedsnummer« zukommen zu lassen. Der Betroffene zahlte 
nicht und prompt gelangten die angedrohten Informationen an die Einstel­
lungsbehörde - auf dem Dienstweg vom Berliner Verfassungsschutz über den 
Innensena tor. 
- Auf der Suche nach Zeugen für ihnen angetane »Nötigungen « stellten 
Notgemeinschaftsprofessoren an der TU Berlin Studenten vor die Wahl, 
entweder die Namen von "Störern« der politischen Polizei mitzuteilen, oder 
selbst angezeigt zu werden. 50 

- In nun schon beinahe ständiger Praxis versucht die Staatsanwaltschaft am 
Landgericht Berlin mutmaßlich Beteiligte an Hochschulauseinandersetzungen 
in »Strafsachen gegen Unbekannt« als »Zeugen « richterlich vernehmen zu 
lassen, um entweder Namen von Beteiligten zu erfahren oder, falls der Betrof­
fene die Aussage mit Hinweis auf § 55 StPO (Auskunftsverweigerungsrecht bei 
Gefahr der Selbstbeschuldigung) verweigert, einen »berufsverbotsgeeigneten « 
gerichtsverwertbaren Ak tenvorgang zu haben. 
3. Nachdem auf diese Art und Weise die erforderlichen Informationen 
beschafft sind, stehen die beteiligten Bürokratien vor zwei neuen Problemen : 
a. Die Ablehnung der Einstellung eines Beamten ist auf Grund der öffent­
lichrechtlichen Konstruktion des Beamtenverhältnisses Verwaltungsakt und 
damit im Gegensatz zur Ablehnung des Abschlusses eines Arbeitsvertrages im 
Arbeitsrecht51 gerichtlich auf fehlerhafte Rechtsanwendung überprüfbar. Dies 

50 Vgl. : Bencht und DokumentatIOn .. . a. a. o. (vgl. Anm. 4 5) S. 5 f. 
51 Vgl. da s hIe rfü r sehr instruktI ve Urteil des ArbeltsG Bremen vom I!. JUOl 1973 (Az.: 3 Ca 

303°/73 ) Im Fall Grl ese: - Die Gründe des ArbeItsge bers für die Ablehnung emes Bewerbers smd 
a rbelt.srechtli ch ohne Bedeutung«, wobeI auch eme Behörde »nicht als Organ der Staatsgewalt, 
so ndern al s ArbeItgeber« anzusehen 1St. Infolgedessen ka nn der Begriff "Ermessensmißbrauch. 
keIne Anwendung finden, die Ablehnung ISt also nac h MelOung des Gerichts auf fehlerhafte 
Rechtsanwendung (auch bel Verstoß gegen Grundrechte 1) OI cht überprüfbar. Das Gericht 
vergleJcht den betroffenen SOZIalpädagogen und DKP-Ak tlven Gnese mit emem Kellner und führt 
aus : . Auch dieser Kellner könnte mcht den Abschluß eInes Arbeitsvertrages mIt der Begründung 
fordern, d ie Ablehnung seI rechtSWIdrig, weil er wegen seInes Geschlechts benachteiligt und damit 
gegen G rundrechte verstoßen werde.« - Wenn er Recht beko mmt, läßt SIch unser Staat ohne 
Murren au ch mit einem GastwIrt gle!chsetzen 1 
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zwingt die Behörde zur Einhaltung eines förmlichen Verfahrens mit dem Kern­
stück der "Gewähr rechtlichen Gehörs« und zur Begründung ihrer Entschei­
dung mit gerichtsverwertbaren Tatsachen. Beides hat sich als so hinderlich für 
die Durchführung der Berufsverbote erwiesen, daß es eines Bundesgesetzes 
bedarf, um die einzelnen Verwaltungen zur Einhaltung dieser Grundsätze zu 
zwingen: " ... so hat sie (die Behörde) ihm (dem Bewerber) dies (daß er keine 
"Gewähr« bietet) unter Angabe der Gründe und der hierfür erheblichen Tatsa­
chen mitzuteilen und ihm Gelegenheit zu geben, sich hierzu zu äußern.«52 Die 
Gründe, warum sich bisher keine Landesbürokratie an dieses - als "allgemeine 
Grundsätze des Verwaltungsverfahrens« längst geltendes - Recht gehalten hat, 
liegen auf der Hand: 
a) Wenn der Bewerber die ihm von der Behörde mitgeteilten Tatsachen 
bestreitet, kann über seine Gesinnung nicht mehr diskutiert werden. Beharrt die 
Behörde auf ihrer Darstellung und lehnt den Bewerber ab, so wird das folgende 
Verwaltungsstreitverfahren bestimmt durch die Fähigkeit der Behörde, die ihr 
übermittelten Informationen zu beweisen. Dies ist in vielen Fällen nur durch V­
Leute und »Zeugen vom Hörensagen«53 möglich. Solche Praktiken vor Gericht 
bergen aber die Gefahr in sich, die öffentliche Meinung gegen die Behörde 
aufzubringen, insbesondere, wenn sich die Vorwürfe hinterher doch als haltlos 
erweisen, was die Behörde auf Grund der ihr vorliegenden Informationen meist 
nicht ausschließen kann. Sie wird deshalb versuchen, die inkriminierenden 
Tatsachen nicht vorher bekannt zu geben, sondern quasi »von hinten herum« 
in ein »Einstellungsgespräch« einfließen zu lassen. Die unklare oder sogar von 
der Behörde nachträglich etwas zurechtgebogene54 Stellungnahme des Bewer­
bers liefert dann den notwendigen "Beweis« für seine Gesinnung, ohne daß es 
noch irgend welcher strittiger Tatsachen bedarf. 
b) Wenn der Bewerber an Hand der ihm vorher eröffneten Vorwürfe den 
Schluß von den referierten Tatsachen auf die Gesinnung widerlegt, indem er 
eine andere »verfassungstreue« Interpretation gibt. ist eine Ablehnung nach 
dem Gesetz nur noch möglich, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß es der 
Bewerber nicht ehrlich meint. Dieses Risiko kann die Behörde vermeiden, wenn 
sie den Bewerber sofort »zum Gespräch« bittet und dann durch Verwirrung, 
bruchstückhaftes Zitieren. Vorenthalten von Material etc. verhindert, daß der 
Bewerber überhaupt eine zusammenhängende Stellungnahme abgibt. 55 Dann 
wird die Begründung seiner Ablehnung problemlos: 

Den Unterschied zWischen Beamten- und »Angestellten.-Recht nutzt schon Jetzt der Berliner 
Senat In großem Umfang für seme Zwecke: Entgegen Art. 33 Abs. 4 GG weIst er regelmäßig eme 
ungenügende Zahl von Beamtenstellen für Studienassessoren Im Stellenplan der Berliner Gymna­
sIen aus und deckt den Fehlbedarf durch kurzfnsuge Angestelltenverträge. PolitIsch unliebsame 
Bewerber fürs Beamtenverhältms können dann mit HinweIS auf die fehlenden Planstellen unan­
fechtbar und ohne weItere Begründung abgeWIesen werden, ihr Antrag auf Ubernahme als Ange­
stellte w"d 111 der nächsten Runde dann ebenso unanfechtbar ohne Jede Begründung abgelehnt. 

52 Abgedruckt 111 der Frankfurter Rundschau vom 7. März 1974, 5. 4. 
5:] Vg1. dazu: D. Damm, Berufsverbot . .. a. a. O. (vgJ. Anm. 49), $. 4S4. 
54 Man sage nIcht, die deutschen Behörden nähmen es auch 111 solchen Fällen mIt der Wahrhett Immer 

sehr genau : Der Berliner Schulsenator ließ auf Grund öffentlicher Zweifel an Sinn und Rechtsstaat­
lichkelt semer Eiostellungsgespräche und wIrklicher» Verfassungsfemdlichkett« der dann verwik­
kelten Bewerber verkünden, Jeder Bewerber hätte Anlaß gegeben, nach seIner Einstellung zur 
Diktatur .des Proletanats zu fragen und set auch danach gefragt worden (vgl. Tagessptegel vom 
10. Jan. 1974). Dies 1St, Wle SIch aus den »zu mternen Zwecken « von der Behörde selbst geführten 
Protokollen ergibt, zumLndest bet zwet der acht verhörten Bewerber nocht geschehen. Handelt es 
stch bet der öffentlich abgegebenen Erklärung um eLn Versehen? 

5S In bescheidener Hintanstellung ihrer eigenen Interessen formuliert die Behörde diesen Sachverhalt 
für die Offentlichkelt so: _Das Problem der Gespräche besteht dann, daß man einer Strategte 
ausgesetzt tst, die zum Ziel hat, alles zu verharmlosen«. (Berliner Tagesspiegel vom [0. Januar 
1974, S. 7)· VgJ. dagegen den Kommentar des Bewerbers D. H. Ln: »alternattve« 95/96, S. 70. 

12 9 
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13° "In Ihren Antworten konnte ich keine echte Bereitschaft erkennen, die gegen Sie beste­
henden Zweifel an Ihrer politischen Treue als Beamter auszuräumen. Ihr Bekenntnis zur 
freiheitlich demokratischen Grundordnung, das Sie am Ende des Einstellungsgespräches 
abgegeben haben, kann meine Zweifel nicht beseitigen. Um die Ernstlichkeit entspre­
chender Erklärungen überprüfen zu können, ist zunächst erforderlich, daß Gründe, die zu 
dem Gesinnungswandel geführt haben, dargelegt werden. Sie haben auch keine tatsächli­
chen Hinweise geben können, die ein Abrücken von Ihrer verfassungsfeindlichen Haltung, 
die sich in Ihrem Eintreten für die RFG zeigt, beweisen. «s. 

Wie jemand, der von sich selbst meint, niemals »verfassungsfeindlich « einge­
stellt gewesen zu sein, »Gründe für einen Gesinnungswandel« darlegen soll, 
ohne im »Gespräch« auch nur rekonstruieren zu können, was genau man ihm 
eigentlich vorwirft lind ohne auch zur Angabe solcher Gründe aufgefordert zu 
sein, und das noch vor einem Beamtengremium, das ihm mehrmals deutlich zu 
erkennen gibt, daß es ihm sowieso kein Wort glaubt, bleibt ein Geheimnis des 
Berliner Schulsenators. Das Beispiel zeigt aber, daß Genschers Gesetzentwurf 
unter den "Praktikern«, die Effizienz noch immer mehr als Rechtsstaatlichkeit 
geschätzt haben, noch auf einigen Widerstand stoßen wird, und selbst wenn er 
in der jetzigen Form verabschiedet werden sollte, kann man sich auf eine exten­
sive Auslegung gefaßt machen. 57 

b) Als noch größeres Hindernis für »effiziente« Berufsverbote als das allge­
meine Verwaltungsrecht haben sich die Grundrechte der Art. 9 und 12 GG und 
der Art. 21 GG erwiesen . Zur juristischen Seite dieses Problems braucht hier 
nichts mehr gesagt werden, ist diese doch der einzige Aspekt der Berufsverbote, 
der bisher umfassend erörtert wurde58. Politisch ist zweierlei interessant: 
Einmal zeigt sich bei einem Vergleich der Behördenmaßnahmen selbst, daß die 
SPD/FDP-abhängigen Bürokratien doch einiges mehr an Skrupeln entwickeln, 
sich über das Grundgesetz hinwegzusetzen, als die durch die CDU/CSU 
bestimmten.59 

S6 Ablehnungsbescheid .. a. a. O. (vgJ. Anm. 37), S. 6. 
57 Wobei die Behörden sich oft der In der junstlSchen MethodendiskusSIon unbekannten »verbie­

genden Methode« bedienen. Ein BeISpie l: Nachdem der Berliner Schulsenator dem Personalrat 
anläßlich der »EinsteJlungsgespräche« Nov. 1973 nur unzureichende Unterlagen über die »keine 
Gewähr bietenden« Bewerber hatte zukommen lassen, ließ dieser genchtlich feststellen, daß er em 
Recht auf vollstiindige Unterlagen habe . Anläßlich der Einstellungsgespräche April 1974 liest der 
Herr Senator dieses Urteil so, daß es Sich auf .keme Gewähr bietende« Bewerber überhaupt nIcht 
beZieht, und verweigert deshalb Jede EinSicht m vorhandene Unterlagen. 

58 Neben den schon in Anm. 2, }, 4, 8, 10 genannten Veröffentlichungen, die alle auch Beiträge zur 
JUrIstISchen Problematik enthalten, sei noch auf folgende »traditionelle« JurIStISche Außerungen 
hIngeWiesen : Plümer, Mitgliedschaften von Beamten und Beamtenanwärtern In verfassungsfemdli­
chen Parteien, NJW 1973, S. 6 H. , Schäfer, Die politISche Treuepflicht des öffentlichen Dienstes, 
ßayensche Verwaltungsblätter 1973, S. 169 fL; Borgs-MacleJewskl, Radikale Im Offentlichen 
Dienst In: Politik und Zeitgeschichte, Beilage zu .. Das Parlament«, B 27/73; eher gegen die Jetzi ge 
Form der Berufsverbote sprechen: Geller, InterView mIt dem PDA, In: »die Tat« vom 6. I. 197); 
Draht, Vortrag, m: "Radius« Nr. 2, 1973, S. 52; Maurer, Die Mitgliedschaft von Beamten In 
verfassungsfeindlichen Parteien und OrganISatIonen, NJW 1972, S. 601 ff.; Azzola/Lautner, 
Loyalitätspflicht und politISche KommunikatIonsrechte der Beamten m: ZBR 1973, S. 125 H. Zur 
InterpretatIon des Art. 21 GG äußern Sich außerdem noch folgende Urteile: BVerfGE 12, 286 H.; 
BVerfGE 13,46 ff.; BVerfGE 13, 123 H.; BVerfGE 17, 155 ff.; BVerwGE 10,215 ff.; BVerwGE 
18, 276 ff.; neuere Rechtssprechung gegen die Berufsverbote: Beschluß des RIchterdienstsenates 
des OLG Hamburg vom 17. 11. 1972 In: Zeitschrift für Beamtenrecht (ZBR) 1973, S. 22 H. ; VG 
Neustadt/ Wemstr. In: FAZ vom 2 . 4. 1973; VG München 111: DokumentatIOn des JustizminIsters 
von NRW zum Fall Götz; VG Hamburg In : Ebd.; die letzten drCl Entscheidungen dürften 
demnächst auch in den Fachzeitschriften ersc heinen, smd Jedoch zum Teil schon Wieder überholt, 
da von der nächsten Instanz aufgehoben. Die neueste, umfassende Monographie zum . Radikale­
nerlaß .. und den damit aufgeworfenen Rechtsproblemen 1St: Stern, Zur Verfassungstreue des 
Beamten, Studien zum öffentlichen Recht und zur Verw::.ltungslehre, Band 12, 1973. Eine Doku­
mentatIon über die Rechtsprechung legt vor : Weiß JI1 ZBR 1974, S. 81. 

5. Dies gilt natürlich nur sehr graduell, aber Immerhin: noch kein SPD-Land hat die Einstellung eines 
Rechtsreferendars verweigert, obwohl luer und da nundestens SOViel Anlaß bestand wie Im Fa ll 
SämISch; auch. DKP-Mitglieder werden m den SPD-Ländern oft noch WISSentlich tolenert, SEW· 
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Da diese Bürokratien gleichzeitig wesentlich stärker mit der oben beschrie­
benen »Reformproblematik« konfrontiert sind, kann ihre Zurückhaltung 
durchaus als Bewußtsein ihrer prekären Lage gedeutet werden. Hier liegt, wie 
unten noch auszuführen sein wird, ein wesentlicher Ansatzpunkt für die 
Abwehr weiterer Berufsverbote. 
Wendet man sich den Gerichten zu, so fällt auf, daß die Verwaltungsgerichte 
der ersten Instanz ein wesentlich ausgeprägteres Verfassungsverständnis erken­
nen lassen als die OVGs. Hier macht sich offensichtlich die Tatsache bemerk­
bar, daß die Verwaltungsrichter der »ersten Generation«, die sich inzwischen 
zu den Obergerichten hochgedient haben, fast ausnahmslos durch eine natio­
nalsozialistische Vergangenheit »belastete« Beamte waren und deshalb gleich 
nach dem Kriege bei der Rekonstruktion der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
wesentlich weniger Chancen hatten, wieder in ihre alte Funktion einzurücken, 
als in den fünfziger Jahren beim Ausbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Diese 
Tatsache sollte in der öffentlichkeit mehr in den Vordergrund gerückt werden, 
um zu zeigen, wo der Grund für das unterschiedliche Verfassungsverständnis 
der Instanzen liegt. 
Zum zweiten sollte man realisieren, daß in dem vorgelegten Entwurf eines 
»Beamtenrechtsänderungsgesetzes«61 die Bundesbürokratie bezüglich des Arti­
kels 12 GG teilweise auf die juristischen Positionen der Berufsverbotsgegner 
eingeschwenkt ist. Es heißt dort in einer Vorschrift, die in die Beamtengesetze, 
nicht jedoch in das Deutsche Richtergesetz und ins Soldatengesetz übernommen 
werden soll: »Die Zulassung zu einer Ausbildung, die in einem öffentlich­
rechtlichen Dienst- oder Ausbildungsverhältnis abzuleisten ist, ist zu gewähr­
leisten.« Bezüglich der Juristenausbildung soll also offensichtlich der nicht mehr 
vermeidbare, weil durch einen Vorlagebeschluß des VG Schleswig in der Sache 
Sämisch bereits in die Wege geleitete Spruch des BVerfG abgewartet werden62, 
hinsichtlich der anderen Ausbildungszweige, insbesondere der Lehrerausbildung, 
will die Bürokratie aber wohl weiterer Unruhe vorbeugen. Der Berliner Schul­
senator hat im übrigen mit seiner dem Verwaltungsgericht Berlin in der Sache 
H . ./ . Land Berlin (VG V A 30.74) vorgetragenen Meinung, bei der schul­
praktischen Ausbildung des Lehrers im Anschluß an die erste Staatsprüfung 
handele es sich überhaupt nicht um eine »Ausbildung« i. S. d. Art. 12 GG, son­
dern um ein »Bewährungsdienstverhältnis«63 bereits den Weg vorgezeichnet, 
wie man bei Bedarf auch ein noch gar nicht erlassenes Gesetz wieder zunichte 
machen kann. 

V. Möglichkeiten der Gegenwehr 

Die bisherigen Ausführungen zeigen, daß eine Gegenwehr gegen die Berufsver­
bote notwendiger denn je, sie zeigen weiter, daß sie möglich ist. Sie ist in der 
gegenwärtigen Situation allerdings nicht denkbar als offener »Machtkampf« 
einer »demokratischen Bewegung « mit dem »Staat der Monopole«, sondern nur 

Mitglieder In Berlin haben sogar eine öffentliche Zusage, daß Sie allein wegen ihrer Mi tg liedschaft 
mcht belangt werden. 

61 VgJ. Anm. 7. 
62 Beschluß des VG Schieswig vom 10. April 1973 111 der Sache SämISch./. Präsident des Schleswlg­

HolsteinIschen OLGs - 5 A }6}12 -. Die Vorlagesache träge beim BVerfG das AktenzeIchen 2 

BvL 1} / 7}. 
63 Mit Verweis auf BVerwG In DOV 1964 , S. 51 . 

IJ I 
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IJ2 durchführbar im konkreten Aufgreifen der einzelnen oben dargestellten, aus 
der Funktion der Berufsverbote selbst resultierenden Widersprüche. 
Nach welchen Grundsätzen ein solches Aufgreifen zu erfolgen hätte, darüber 
besteht allerdings unter den Betroffenen noch wenig Einigkeit. Probleme haben 
sich dabei sowohl auf der " juristischen« (1.) wie auf der »politischen « Ebene 
ergeben, vor allem aber bei der »Verbindung« beider (2.) . 
1. Es ist klar, daß im gerichtlichen Verfahren gegen ein Berufsverbot die 
Einhaltung aller »geschriebenen und ungeschriebenen Rechtsstaatsgebote 
(Kompetenzvorschriften, Tatbestandsbestimmtheit und Normenklarheit, Ver­
hältnismäßigkeit im Sinne der Geeignetheit, Erforderlichkeit und eine ange­
messene Zweck-Mittel-Relation der fraglichen Maßnahme, das Rückwirkungs­
verbot usw.) und vor allem der rechtsstaatlichen Unschuldsvermutung «64 
ebenso mit allem Nachdruck erzwungen werden müssen, wie die Einhaltung 
der Grundrechte und des Art. 21 GG. Daneben werden aber zwei weitere wich­
tige Aspekte bisher vernachlässigt: 
a) In den meisten Fällen haben sich die Betroffenen bisher auf die von der 
Behörde vorgetragenen Tatsachen explizit oder jedenfalls durch widerspruchs­
lose Teilnahme an dem jeweils vorgesehenen »klärenden Gespräch« eingelas­
sen. Insbesondere behauptete »Mitgliedschaften« wurden oft selbst dann zuge­
geben, wenn es sich bei der betreffenden Organisation um ein durchaus nicht 
einheitliches Gebilde mit sehr wechselvoller Geschichte handelte. Durch ein 
solches Verhalten befreien die Betroffenen die Behörde nicht nur von dem 
rechtlichen Gebot, die Ablehnung auf »in der Person des Bewerbers (selbst) 
liegende Umstände«65 zu stützen, sondern begeben sich der politisch durchaus 
wichtigen Möglichkeit, die Behörde im Prozeß zu zwingen, ihre oft höchst 
dubiosen Informationskanäle zu offenbaren und deren Problematik einer 
öffentlichen Diskussion zu unterziehen. 
b) Im Gegensatz zu ihrem Verhalten bezüglich der Tatsachen sind die Betrof­
fenen bei der politischen Interpretation der ihnen vorgeworfenen Verhaltens­
weisen bislang eher zurückhaltend gewesen. Hier erscheint angesichts der 
Tatsache, daß bei jedem Berufsverbot die Abgrenzung von in dieser Gesell­
schaft »erlaubtem« zu »verbotenem« (weil durch Berufsverbot sanktioniertem) 
Verhalten zur Diskussion steht, eine viel politischere Artikulation notwendig, 
die jeweils ein konkretes Stück Gesellschaftspolitik mit zum Thema des Verfah­
rens macht und daran das vorgeworfene Verhalten und die geäußerten politi­
schen überzeugungen rechtfertigt. Schließlich ist unser Grundgesetz auch nach 
Meinung des Bundesverfassungsgerichts nicht auf eine bestimmte Wirtschafts­
ordnung festgelegt66 und, wie Art. 15 zeigt, durchaus auch für sozialistische 
Verkehrsformen offen ; auch sonst werden zu vielen konkreten sozialen 
Problemen Alternativen formuliert, die ein Verwaltungsgericht nicht so ohne 

64 Stuby. a . a . O . (vgl. Anm. 12). S. 59. 
6' Entwurf eines Beamtenrechts änderun gsG. vgl. Anm. 7. 
66 Dieser (ju ris tische!) Widerspruch zWISchen Gerichten und Verwaltung Wird Immer wieder bezwei­

felt. de shalb das folgende ausführli chere Zitat aus dem Urteil des OVG Berlin (DVBI. '9 72. S. 
742) : ., D er Berufun g 1S t Jedoch nICht zu fo lgen. wenn SIe hierIn (in emer knuschen Haltung zum 
kapitali stisc hen Wirtsc haftssys tem und emem Hinneigen zum Sozialismus) eine generelle Kritik an 
der Verfa ssun g der Bundesrepublik mit dem Wunsch auf Änderung in eme Ordnung östliche r 
Prägun g e rbli ckt. die mit dem Gebot der Treue zur Verfassung unverelObar sei. Das Grundgesetz 
1St Wirtschaftspoliti sc h neutral. und die gegenwärtige Wirtschaftsordnung ist zwar eme nach dem 
Grundgesetz mögli che Ordnung. kemeswegs aber die allem mögliche. Sie beruht auf eine r vom 
Willen des Gesetzgebers getragenen wlrtschafts- und SOZialpolitischen Entscheidung. die durch 
and ere Entscheidungen ersetzt oder durchbrochen werden kann (BVerfGE 4. 7; BVerwGE 17. 
' 06) . Die sogenannte kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung gehört mcht zu dem 
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weiteres für »verfassungswidrig« erklären wird, wenn es erfährt, wer sie vertritt 
und warum sie so formuliert wurden. 67 

2. Es besteht - soweit ersichtlich - Einigkeit unter den Gegner der Berufsver­
bote, daß juristische Argumentationen auf die Dauer nur erfolgreich sein 
können, wenn die Formulierung und der Kampf für die Durchsetzung politi­
scher Ziele mit ihnen verbunden wird. Der eher der DKP zuneigende Teil der 
vom Berufsverbot Betroffenen versucht nun, solche politischen Ziele gleichsam 
als Replik auf den Begriff des »Verfassungsfeindes« aus dem Grundgesetz 
selber abzuleiten: 

»Nur wenn das Grundgesetz wieder historisch als eine Gegenverfassung gegen die natio­
nalsozialistische Willkürherrschaft begriffen wird und damit aktuell gegen die politischen 
und ökonomischen Auswüchse des Monopolkapitals gerichtet, die gegenüber faschisti­
schen und neofaschistischen Aktivitäten keineswegs farbenblind ist, vielmehr demokrati­
sche Alternativen im Wirtschaftlichen und politischen Bereich fordert, erhalten die rechts­
staatlichen Abslcherungen den richtigen Stellenwert.«68 

Nun ist auch den Vertretern dieser Forderung klar, daß ein solcher Kampf für 
eine Gegenverfassung mehr erfordert, als eine in der Folge von Abendroth und 
Ridder entwickelte Gegeninterpretation. Die Logik einer solchen Forderung 
setzt vielmehr voraus, daß die Gegenverfassung als Anspruch einer breiten 
Massenbewegung auf der Tagesordnung steht. Genau das ist aber nicht der Fall 
und auch für das von Stuby behauptete »an materiellen Gerechtigkeitsvorstel­
lungen ausgerichtete Rechtsbewußtsein gerade der werktätigen Bevölkerung«69 
gibt es bisher noch keine zum umfassenden Kampf für eine Gegenverfassung 
ermutigende Anzeichen. 
Richtiger erscheint daher die Forderung von U. K. Preuß, den Berufsverboten 
auf der politischen Ebene den »Kampf um die demokratische Legalität« entge­
genzusetzen. Er versteht darunter die Zusammenfassung der 

»unverzichtbaren Elemente einer rationalisierten Rechtskultur, die nicht die beliebige 
Verfügbarkeit eines abstrakten - d. h. von den konkreten Lebens- und ArbeItsbedingun­
gen, insbesondere von der Verfügung über die Produktionsmittel losgerissenen - Staats­
bürgers reproduziert, sondern den gesellschaftlichen Charakter seIner Arbeit zum 
Ausgangspunkt seIner gesellschaftlichen Beziehungen macht und von daher einen 
geschichtlich konkreten Inhalt erhält.« 70 

Es geht also darum, in den jeweils sich abspielenden konkreten politischen 
Kämpfen um materielle Verbesserungen und Mitbestimmung, um Reformen im 
Bildungs-, Sozial-, Gesundheits- und Wohnungsbauwesen zu zeigen, daß der 
Erfolg nicht nur von der Aufstellung richtiger inhaltlicher Forderungen 
abhängt, sondern zugleich von der Fähigkeit der Betroffenen, die gesetzlich 
abgesicherten Durchsetzungsmöglichkeiten und Kampfformen zu erhalten und 
auszubauen. Die Berufsverbote müssen in diese konkreten Kämpfe eingeführt 
werden, als das, was sie - wie oben ausgeführt - sind: Versuche der Bürokra tie, 

durch die Rechtsprechung des BVerfG ab gegrenzten Ke rnbereIch, der als freihettliehe demokrall­
sehe Grundordnung Im Sinne von Art. 18 und 21 Abs. 2 GG geschlitzt 1St (vgJ. BVerfGE 2, I; 5, 
85)·« 

67 Dies gilt verstärkt, worauf eIn Lehrerkollekuv In seInen Thesen zur Frage »Wie soll man SIch Im 
Fall eIner politISchen Diszlplimerung verhalten? (in : »alternauve 95/96, April/Jum 1974, 5. 
102 ff.) mit Recht hInweISt, für das »Vorverfahren « : »DabeI 1St es völlig falsch, die politISche 
Ursache der Diszlplinlerung (se, es der UnterrIcht selbst, seI es politISche ArbeIt außerhalb der 
Schule) zu verschwe'gen.. . Jeder eInzelne politisch offen ausgetragene Fall verschlechtert die 
Chancen, die Ausnchtungswelle ohne öffentliche Di skussIOn und Kmik durchzuführen.« (5. 103, 

1°5) 
68 Stuby, a. a. O. (vgJ. Anm. 12), S. 59. 
69 Ebd., S. 60. 
70 Preuß, ohne Titel, a. a. O. (vgl. Anm. 31), S. 124 f. 

I]] 
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IJ4 Widersprüche im eigenen Bereich abzubauen und dadurch die Position der von 
Inflation, Arbeitshetze, Kurzarbeit, Bildungs-, Sozial, Gesundheits- und Woh­
nungsmisere Betroffenen zu schwächen und die eigene Handlungsfähigkeit 
gegenüber dieses Betroffenen wiederzugewinnen. Umgekehrt darf ein Kampf 
gegen Berufsverbote nicht isoliert, sondern nur verbunden mit diesen Kämpfen 
geführt werden: die Forderung nach Einhaltung der Gesetze (und das heißt 
eben: Verzicht auf Berufsverbote) ist nur dann eine politische, wenn gezeigt 
wird, mit welcher letztlich der Mehrheit der Bevölkerung nachteiligen Absicht 
diese Gesetze von der Bürokratie mißachtet werden. 
Es gibt Anzeichen dafür, daß eine solche Verbindung des Kampfes gegen 
Repressionen mit dem Kampf um wirkliche Verbesserungen durch die Politik 
der Reformbürokratien selbst produziert wird, und zwar in den Gewerkschaf­
ten. Diese sind auf Grund ihrer seit dem Ende der Reproduktionsperiode in den 
60er Jahren wieder zum Ausdruck kommenden Doppelfunktion71 zunehmend 
in beides - Reform und Repression - involviert, in ihnen ist dieser Widerspruch 
also systematisch politisch organisiert. Die Gleichzeitigkeit und organisatori­
sche Verbindung der Bearbeitung beider Probleme stellt in der Mitgliedschaft 
über kurz oder lang das Bewußtsein ihres inneren Zusammenhanges her und 
leitete damit die Diskussion über zusammenhängende Maßnahmen ein. 

7. Vgl. dazu E. Schm,dt, a. a. O. (vgl. Anm. 26). 
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